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Ergebnisse
der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinsamen Ausschusses 

der Verwaltungsgemein-
schaft Bretten/Gondels-

heim am 29.11.2022
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 2005 der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Bretten/Gondelsheim für die Darstel-
lung/Ausweisung einer Wohnbaufläche („Beim Weiherbrunnen, 
1. Änderung und Erweiterung„), Gemarkung Bretten-Bauerbach
- Billigung des Vorentwurfes der Änderung des Flächennutzungs-
plans mit Begründung
- Beschluss über die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie die vorgezogene Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange u.a. gem. § 4 Abs. 1 
BauGB

1. Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Bretten/Gondelsheim billigt einstimmig den Vorentwurf der o.a. Änderung 
des Flächennutzungsplans in Bretten-Bauerbach mit Begründung in der 
vorliegenden Fassung.

2. Die Geschäftsstelle der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wird ein-
stimmig beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die 
vorgezogene Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange u.a. durchzuführen.

Darstellung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) einer Grünflä-
che und einer Verkehrsfläche im Bereich „Obere Krautgärten, 1. 
Änderung„, Gemarkung Bauerbach
- Entscheidung über die Annahme der Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes 2005 der Verwaltungsgemeinschaft Bretten/Gon-
delsheim

1. Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bretten/Gon-
delsheim beschließt einstimmig die Annahme der Berichtigung des FNP 
2005 hinsichtlich der räumlich veränderten Darstellung eines Allgemeinen 
Wohngebiets (WA), einer Grünfläche und einer Verkehrsfläche im Bereich 
„Obere Krautgärten, 1. Änderung“, Gemarkung Bauerbach, nach Maßgabe 
der beigefügten Planzeichnung.
Die Berichtigung des FNP 2005 erfolgt auf der Grundlage des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes „Obere Krautgärten, 1. Änderung“.

2. Die Geschäftsstelle der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wird 
einstimmig beauftragt, die Berichtigung des FNP 2005 öffentlich bekannt 
zu machen.

Event-Mobil am 6. Dezember in Bretten
Am Dienstag, 6. Dezember, macht das Event-Mobil der AVG Halt in Bretten. 
Auf dem Marktplatz gibt es von 14 bis 17 Uhr Informationen zum Fahrplan-
wechsel bei den Stadtbahnen und Bussen in der Region, der am 11. Dezember 
in Kraft tritt. Vor Ort können Interessierte Fragen zu den Änderungen im 
Verbundgebiet (AVG/DB Regio/KVV) und zu den Tarifen stellen und das neue 
Linienkonzept näher kennenlernen. Informieren Sie sich an diesem Tag gerne 
über das neue Stadtbussystem in Bretten. Weitere Infos zum Fahrplanwechsel 
und zum Aktionstag unter: www.avg.info

Das Rendezvous am Bahnhof klappt auf die Minute
Seit September rollt der neue Stadtbusverkehr - wir haben getestet, wie das System läuft

Treffpunkt am Zentralen Omnibusbahnhof: Die drei Stadtbuslinien 141, 146 und 147 kommen gleichzeitig an und fahren gleichzeitig ab, was in der Praxis hervorragend funktioniert. So 

sind Umstiege zwischen den einzelnen Linien und zum Bahnverkehr unkompliziert möglich.                                                                  Foto: Stadt Bretten

Beim Bioenergiedorf Dürrenbüchig beginnt die entscheidende Phase
Großes Interesse bei zweiter Informationsveranstaltung / Einwohnerinnen und Einwohner können Absichtserklärungen abgeben

Das Thema Bioenergiedorf bewegt 
die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Dürrenbüchig. Das wurde 
bei der zweiten Informations-
veranstaltung im Gemeindehaus 
deutlich, bei der die Umwelt- und 
Energieagentur des Landkreises 
Karlsruhe (UEA) sowie die Wieslo-
cher Firma UBP erstmals konkrete 
Zahlen zum geplanten Nahwärme-
netz in Dürrenbüchig vorstellen 
und konkrete Nachfragen beant-
worten konnten.
Neben den zahlreichen Interessier-
ten aus der Bürgerschaft war auch 
Brettens Bürgermeister Michael 
Nöltner gekommen, um für das 
richtungsweisende Projekt zu wer-
ben, mit dem Dürrenbüchig eine 
Vorreiterrolle im Landkreis einneh-
men würde, was eine nachhaltige 
Energieversorgung betrifft.
"Es ist ein Gemeinschaftsprojekt", 
machte Nöltner deutlich. "Und ein 
solches gelingt nur, wenn möglichst 
viele mitmachen." Eine Quote von 

70 Prozent der Haushalte müsste 
erreicht werden, damit sich das 
Projekt wirtschaftlich lohnt. Eine 
entsprechende (noch nicht ver-
bindliche) Absichtserklärung, die 
online, bei der UEA im Techni-
schen Rathaus oder bei der Ortsver-
waltung erhältlich ist, können die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
von Dürrenbüchig bis Ende Januar 
unterschreiben. Sollte die Quote 
erfüllt werden, könnte nach der 
Detailplanung zwischen 2024 und 
2026 die Umsetzung erfolgen.
"Bitte denken Sie schon heute dar-
an, ob Sie das Nahwärmenetz viel-
leicht in fünf oder zehn Jahren brau-
chen", bat Bürgermeister Nöltner 
die Bevölkerung, sich dem Projekt 
anzuschließen. "Jeder einzelne hilft, 
die Quote zu erfüllen." Er wies in 
diesem Zusammenhang auch noch-
mals darauf hin, dass Dürrenbüchig 
nicht über ein Gasnetz verfügt. Ein 
Wärmenetz sei damit über kurz 
oder lang ohnehin unabdingbar, um 

Einmalige Anschlusskosten lägen 
demnach bei rund 15.000 Euro. 
Der jährliche Leistungspreis für 
Wartung und Unterhalt würde sich 
auf 1.330 Euro belaufen, wobei die 
Stadtwerke Bretten der Betreiber 
wäre. Der Wärmepreis läge mit 10 
Cent/kWh deutlich unter dem Ver-
gleichspreis fossiler Energieträger.
Wiederholt wurden auch noch ein-
mal sämtliche Vorteile eines solchen 
Wärmenetzes wie die Versorgungs-
sicherheit, besser kalkulierbare 
Energiepreise, geringe Betriebsko-
sten, der Wert für den Klima- und 
Umweltschutz sowie die regionale 
Wertschöpfung. "Ich möchte Sie 
motivieren, sich beraten zu lassen 
und dann zu entscheiden", sagte Bür-
germeister Nöltner zum Abschluss.

Alle Informationen sowie das 
Formular der Absichtserklärung 
gibt es online unter:
www.zeozweifrei.de/energiequartie-
re/duerrenbuechig/

die Wärmeversorgung zu gewährlei-
sten, unabhängig davon, wo und wie 
die Wärme letztlich erzeugt wird.
Im Fall des Bioenergiedorfs wären 
zwei Holzhackschnitzel-Kessel in 
Kombination mit einer Solarther-
mie-Anlage die Mittel der Wahl, 
wie Beate und Franz Bruckner vom 
Unternehmen UBP erläuterten, das 
bereits aus anderen Gemeinden 
Erfahrungen mit Wärmenetzen 
gesammelt hat.
Standort für die Heiz-Zentrale und 
die Solarmodule wäre die Fläche 
zwischen der Bundesstraße B293 
und dem Bahnhof, auch eine bür-
gergenossenschaftliche Lösung ist 
dabei denkbar. Um die produzierte 
Wärme im Dorf zu verteilen, wäre 
ein etwa vier Kilometer langes Netz 
mit drei Leitungssträngen nötig.
Bruckner hatte auch schon eine 
erste Kostenrechnung am Beispiel 
eines Einfamilienhauses dabei, um 
den Anwesenden einen Eindruck zu 
geben, was finanziell auf sie zukäme. 

Warben für das Projekt (v. l.): Bürgermeister Michael Nöltner, Dr. Matthias Reuter von der 

Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe sowie Beate und Franz Bruckner von 

der Fach-Firma UBP                   Foto: Stadt Bretten

Die Erwartungen in den neuen 
Brettener Stadtbusverkehr wa-
ren groß, als dieser nach den 
Sommerferien am 12. September 
den Betrieb aufnahm. Dank der 
"Rendezvous-Technik", bei der sich 
alle drei Linien zur gleichen Zeit an 
einem zentralen Ort treffen, soll 
jede Haltestelle im Stadtgebiet mit 
maximal einmaligem Umsteigen 
ohne Zeitverlust erreichbar sein. 
So lautete das Versprechen bei der 
Einführung. 
Nach elf Wochen und vor dem 
Fahrplanwechsel am 11. Dezember, 
bei dem kleinere Anpassungen 
vorgenommen und damit Geburts-
fehler des neuen Systems behoben 
werden, ist es Zeit, ein erstes Fazit 
zu ziehen. Wie reibungslos klappt 
er also im Alltag, der neue Stadt-
busverkehr, der ein Herzstück des 
Mobilitätskonzepts ist?
Los geht es an einem nasskalten 
Novembermorgen an der Halte-
stelle Seniorenheim, wo die Linie 
147 startet. Pünktlich um 8.08 Uhr 
trifft der Kleinbus, der erstmals 
den Stadtteil Gölshausen sowie die 
Wohngebiete Hausertal und St. Jo-
hann an den Busverkehr anbindet, 
ein. Ziel ist zu Testzwecken das 
Einkaufszentrum Diedelsheimer 
Höhe und damit eine realistische 
Route, die auch Bewohner des 
Seniorenheims zum Einkauf nut-
zen könnten. Das Ticket, das für 

im Halbstundentakt verkehren. Ich 
steige also in die Linie 146 Richtung 
Diedelsheim um, wofür entspannte 
vier Minuten bleiben. Denn um 8.23 
Uhr setzen sich alle Busse gleich-
zeitig wieder in Bewegung. Der 
Praxistest an diesem Freitagmorgen 
ist jedenfalls gelungen.
Durch Rinklingen geht es weiter 
nach Diedelsheim, wo ich auf der 
Diedelsheimer Höhe 30 Minuten 
Zeit für ein kleines Frühstück habe.  
Danach geht es wieder zur Haltestel-
le, das neue Ticket ist schnell über 
das Handy gekauft. Erneut pünkt-
lich kommt der nächste Bus der 
Linie 146 mit Zielrichtung Wanne 
und sammelt mich wieder ein. Es 
geht vorbei an der neuen Haltestel-
le Eichholz, die zuletzt für viele 
Schlagzeilen gesorgt hat, nach dem 
Fahrplanwechsel am 11. Dezember 
aber wieder angefahren wird.
Über Rinklingen geht es zurück an 
den Bahnhof. Wieder kommen alle 
Busse zeitgleich an. Den ÖPNV 
schneller und attraktiver zu machen, 
hatte Oberbürgermeister Martin 
Wolff als Ziel des neuen Stadtbus-
verkehrs angegeben. Mein erster 
Eindruck ist jedenfalls sehr positiv 
und lädt zum Nachahmen ein.

Die drei Stadtbuslinien 141, 146 
und 147 stellen wir ausführlich 
in den kommenden drei Amts-
blatt-Ausgaben vor.

eine Einzelfahrt im Stadtgebiet 
(auch bei notwendigen Umstiegen) 
immer 2,20 Euro kostet, habe ich 
unkompliziert über die KVV-App 
"regiomove" gekauft. Wer technisch 
weniger firm ist, bekommt die Fahr-
karte aber auch direkt im Bus.
Vorbei an der Rechbergklinik, die 
durch die neue Linie 147 nun auch 
an den Busverkehr angebunden ist, 
geht es über die S-Bahn-Haltestelle 

Stadtmitte und über die Wilhelm-
straße zum Bahnhof.
Hier ist auch der Zentrale Omnibus-
bahnhof, an dem sich alle Linien 
treffen. Mit Spannung warte ich dar-
auf, ob der Umstieg wie vorgesehen 
klappt. Das Ergebnis ist verblüffend. 
Pünktlich um 8.19 Uhr kommt mein 
Kleinbus an der Haltestelle an - und 
mit ihm die vier großen Busse der 
Linien 141 und 146, die werktags 
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in den unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben service- und bürgerorientiert erledigen zu können. Haben Sie 
Interesse an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen 
nahe am Menschen und im Sinne einer guten Entwicklung unserer Stadt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.bretten.de/stadt-rathaus-
verwaltung/stellenangebote aktuell folgende ausführliche Stellenausschrei-
bungen der Stadt Bretten:

• Sachbearbeiter/in im Hauptamt, Sachgebiet Zentrale Steuerung (m/w/d) 

• Sachbearbeiter/in im Hauptamt, Sachgebiet Dokumenten- und Digitali- 

    sierungsmanagement (m/w/d)

• Sachbearbeiter/in für das Vergabewesen und Baucontrolling (m/w/d)

• Sachbearbeiter/innen (m/w/d) Poststelle, Hausdienste (m/w/d)

• Gärtner (m/w/d) ODER Gartenbauhelfer (m/w/d) 

• Verwaltungsmitarbeiter/in für die Ortsverwaltung Dürrenbüchig (m/w/d)

• Gemeindemitarbeiter/in für den Stadtteil Dürrenbüchig (m/w/d)

Studium, Ausbildung und Freiwilligendienst:

• Einführungspraktikum im Rahmen des Studiums Bachelor of Arts - 

    Public Management (m/w/d) zum 01.09.2023

• Praktikumsstelle für die Praxisphase im Rahmen des Studiums 

    Bachelor of Arts - Public Management (m/w/d) im Bereich Kommunal- 

    politik

Stellenausschreibungen unserer Gesellschaften: 

Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal

• Elektroniker/in bzw. Mechatroniker/in für die Instandhaltung (m/w/d) 

               

Die Stadt Bretten sucht engagierte 

und motivierte Fachkräfte

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-130) 

gerne zur Verfügung.  Sollten Sie kein für Sie geeignetes Stellenan-

gebot gefunden haben, besuchen Sie unsere Homepage gerne zu 

einem späteren Zeitpunkt erneut.

  Standesamtliche Meldungen

Veröffentlichung nur noch 
mit schriftlicher Zustimmung

Falls Sie eine Veröffentlichung im Amtsblatt wünschen, teilen Sie bitte 
die Namen, Telefonnummer, Adresse und das entsprechende Datum 
der Pressestelle mit: per E-Mail an presse@bretten.de oder postalisch an 
Stadtverwaltung Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten.

Melanchthonhaus geschlossen
Das Melanchthonhaus ist vom 01.12.2022 bis einschließlich 20.02.2023 
geschlossen. Besichtigung mit einer Führung (ab 5 Personen) ist trotzdem 
möglich nach Voranmeldung bei der Tourist-Information 
Tel.: 07252 / 58371-0

Eintrittspreise: Erwachsene 5,00 Euro
Schüler/Studenten 2,00 Euro
Gruppen ab 20 Personen 3,00 Euro
Kinder unter 10 Jahren frei

Weitere Auskünfte erhalten Sie über die Europäische Melanchthon-Akade-
mie Melanchthonstr. 1-3, 75015 Bretten, Tel. 07252/9441-0 
E-Mail: info@melanchthon.com 

Brettener Wochenmarkt

Weitere Infos unter:
https://erlebebretten.de/veranstaltungen-und-maerkte/wochenmarkt

Jeden Mittwoch und Samstag von 8 – 13 Uhr finden 
Sie die ganze Frische der Region an einem Platz. 
Weil frisch einfach Lecker ist!

Aufgrund des Weihnachtsmarktes vom 9. bis 18. 
Dezember auf dem Marktplatz wird der Wochen-
markt am Samstag, 10. Dezember, Mittwoch, 14. 
Dezember und Samstag, 17. Dezember 2022 auf 
den Seedamm-Parkplatz verlegt.

Altersjubilare im Dezember
 Stand:  30.11.2022 

Kernstadt:
21.12. Gottfried Retsch, 80 Jahre
28.12. Frithjof Heß, 80 Jahre
29.12. Gisela Hollritt, 85 Jahre

Stadtteil Diedelsheim:
25.12. Alma Ulrich, 85 Jahre

Stadtteil Gölshausen:
18.12. Friedrich Roll, 90 Jahre

Stadtteil Neibsheim:
16.12. Ella Gruber, 95 Jahre

Stadtteil Rinklingen:
06.12. Eva Matheis, 80 Jahre
27.12. Alfred Kaiser, 90 Jahre

Veröffentlichungspraxis von Altersjubilaren 
Die Stadt Bretten schreibt bzgl. eines Veröffentlichungswunsches Alters-
jubilare anlässlich des 80. Geburtstags, jedem 5. weiteren Geburtstag und 
ab dem 95. Geburtstag jedem folgenden Geburtstag an. Die Veröffentli-
chung und ggf. wunschgemäße Weiterleitung an die Tagespresse erfolgt 
in o. g. Jahren. Aus Datenschutzgründen erfolgt die Veröffentlichung 
ohne Adressangabe.

Jahresablesung der Stadtwerke Bretten GmbH

Als Netzbetreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich die 
Zählerstände zu erheben. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bretten 
GmbH werden dazu ausschließlich Ablesekarten für die Selbstablesung 
versendet. Die Stadtwerke bitten darum, dass die Zählerstände im Zeit-
raum des 02.12.2022 bis 19.12.2022 übermittelt werden. 

Die Zählerstände können im Internetportal der SWB unter den Adressen 
www.stadtwerke-bretten.de oder www.kraichgau-energie.de bequem und 
sicher am PC erfasst werden. Außerdem steht Ihnen die Übermittlung 
per Smartphone oder Post zur Verfügung.

Gehen bis zum 19.12.2022 keine aktuellen Zählerstände bei 
den Stadtwerken ein, wird zum Jahresende mit Ersatzwerten 
abgerechnet. Daher bitten wir dringend um Einhaltung des 
angegebenen Termins.

Kunden, die eine Ablesekarte erhalten und alters- oder krankheitsbe-
dingt nicht selbst ablesen können, wird auf Wunsch ein Ableseservice 
angeboten. Bitte melden Sie sich dann telefonisch unter der Telefon-Nr. 
07252/913-133 oder per Mail an kommunikation-netz@stadtwerke-
bretten.de bei den Stadtwerken.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Stadtwerke Bretten GmbH

Rathaus am 14. Dezember nachmittags zu
Am 14.12.2022 sind das Rathaus und die Außenstellen ab 13 Uhr wegen 
einer Personalversammlung geschlossen. Ab dem 15. Dezember stehen alle 
Dienstleistungen wieder zu den gewohnten Sprech- und Öffnungszeiten 
zur Verfügung. Um entsprechende Beachtung und um Verständnis wird 
gebeten.

Rathaus bleibt an Brückentagen geschlossen
Das Rathaus und die Außenstellen bleiben an den Feiertagen zu Weihnach-
ten (25. und 26. Dezember 2022) und Neujahr (1. Januar 2023) geschlossen. 
Auch an den Brückentagen – 24. sowie 27. bis 30. Dezember – haben die 
Dienststellen zu.

Die zusätzlichen Schließtage sind eine von zahlreichen Energiesparmaß-
nahmen der Stadtverwaltung. Die Brückentage bieten die Gelegenheit, die 
Heizungen im Rathaus und in den Ortsverwaltungen für gleich mehrere 
Tage auf das geringstmögliche Maß herunterzufahren.

Ab Montag, 2. Januar, stehen alle Dienstleistungen wieder zu den ge-
wohnten Sprech- und Öffnungszeiten zur Verfügung. Um entsprechende 
Beachtung und um Verständnis für die Maßnahme wird gebeten.

Museum geschlossen
Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, bleibt das Museum im Schweizer Hof 
geschlossen. Wir öffnen für Sie wieder am 17. und 18. Dezember 2022.

Aufgrund personeller Engpässe und der Anweisung, Energie in städtischen 
Einrichtungen einzusparen, bleibt das Museum im Schweizer Hof inkl. 
Schutzengelmuseum vom 21.12.2022 bis 04.01.2023 geschlossen.

Die neue Sonderausstellung „Träume der Kindheit“ wird am Freitag, den 
06.01.2023 (Feiertag) eröffnet und kann dann somit direkt drei Tage in 
Folge geöffnet bleiben.

Ausbildungsstellen
zum 01.09.2023 (m/w/d)
hhhhhhhhhh

• Bachelor of Arts - Public 
Management
(Online-Bewerbungen über die Hochschulen Kehl 
und Ludwigsburg)

• Verwaltungsfachangestellte/r

• Erzieher/in
(praxisintegriert/städtische Kindergärten)

BRETTEN
Interessiert?
Fragen beantwortet Dir
gerne:

Lena Frick
���07252/921-131
��lena.frick@bretten.de
� www.bretten.de

Facebook     Instagram

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse, Praktikumsnachweise) bis 1100..0011..22002233

Friedhof Bretten, Feld 11, Grab Nr. 298

Die Ruhezeit der Grabstätte von Elsa und Johann Naumann 
ist bereits seit dem 17.01.2022 abgelaufen.

Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, sich mit der Friedhofsver-
waltung Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zimmer 227, Tel. 
07252/921-324 in Verbindung zu setzen.

Die Friedhofsverwaltung informiert

Sollten Sirenen nicht auslösen oder 
es Probleme bei der Wahrnehmung 
geben, dann melden Sie uns diese 
bitte schriftlich per E-Mail an: 
feuerwehr@bretten.de. Weitere 
Informationen finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Bretten unter: 
www.bretten.de.

Probealarm der Sirenen
Am Donnerstag, 8. Dezember 
2022, wird um zirka 11 Uhr in allen 
Brettener Stadtteilen wieder ein 
Probealarm ausgelöst. Es werden 
nacheinander alle Tonfolgen abge-
spielt. Die Bevölkerung wird um 
Beachtung und um Verständnis 
gebeten.

Anmeldung für das Kindergartenjahr 
2023/2024 bis zum 15. Dezember möglich

Alle Kinder, die im Zeitraum vom 
1. September 2023 bis zum 1. August 
2024 einen Betreuungsplatz benö-
tigen, müssen bis zum 15. Dezem-
ber 2022 angemeldet werden. Die 
Anmeldung erfolgt ganz kom-
fortabel über das Online-Portal 
„Little Bird“.

Das Portal ist über die 
Homepage der Stadt 
Bretten zu erreichen unter: 
www.bretten.de/KITAS 
oder direkt per QR Code.
Weitere Auskünfte erhalten Sie im 
Amt Bildung und Kultur, Tel. 921-
442 oder – 444, kiga@bretten.de

Während des Weihnachtsmarktes findet der Wochenmarkt auf dem Seedamm-Parkplatz 
statt.                                                                                                        Foto: Thomas Rebel
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Nikolaus-Aktion
belohnt Radfahrende
Dieses Jahr belohnt der Nikolaus in 
Bretten alle, die auch in der kalten 
Jahreszeit mit dem Rad unterwegs 
sind. Da eine gute Beleuchtung im 
Winter besonders wichtig ist, gibt 
es Schokoherzen für Radfahrer mit 
gut beleuchtetem Fahrrad.
Im Vergleich zum Sommer stei-
gen im Winter die Unfallzahlen, 
obwohl weniger Radler unterwegs 
sind. In Baden-Württemberg stieg 
die Zahl der Fahrradunfälle in 
der 1. Hälfte des Jahres auf durch-
schnittlich 31 Unfälle pro Tag, 86 
Prozent endeten mit körperlichen 
Verletzungen. Daher startet die 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und 
Fußgängerfreundlicher Kommu-
nen in Baden-Württemberg e.V.  
(AGFK) die Nikolaus-Aktion, um 
Radelnde spielerisch für Verkehrs-
sicherheit zu sensibilisieren und 
zu belohnen. Um auf diese Gefahr 
aufmerksam zu machen, kommt 
mit freundlicher Unterstützung 
der Mitarbeitenden der Stadtver-
waltung der Nikolaus. In Bretten 
verteilt der Nikolaus zusammen 
mit Oberbürgermeister Martin 
Wolff am Montag, 5. Dezember, 
ab 13.30 Uhr an der Fahrradab-
stellanlage am Betriebseingang 
der Firma Neff GmbH sowie 
ab 16.30 Uhr im Bereich der 
Wilhelmstraße/Pforzheimer 
Straße Schokoladenherzen an 
Radfahrer mit gut beleuchtetem 
Fahrrad. Für Radfahrende gibt es 
zudem Gutscheine für Reparaturen 
oder Equipment rund ums Fahrrad. 
Vorbeiradeln lohnt sich also!
Unterstützt wird die Aktion in 
diesem Jahr vom „Tretlager“, ei-
nem Radhändler aus Bretten, der 
damit einen Beitrag zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit leisten will. 
Einlösen kann man die Gutscheine 
vom 05.12.2022 bis 20.12.2022.

Ortsvorsteher Martin Kern, Bürgermeister Michael Nöltner und Bauamtsleiter Fabian Dickemann führten durch das Schulgebäude samt 
Hallenbad, das in seiner jetzigen Form nicht mehr betrieben werden kann.                                                                        Foto: Stadt Bretten 

Den Diedelsheimern ist ihre Grundschule wichtig

Rund 60 Bürgerinnen und Bürger 
informierten sich am vergangenen 
Samstag über den Gebäudezustand 
der Grundschule in Diedelsheim. 
Die Stadtverwaltung hatte die Allge-
meinheit zu insgesamt drei Besich-
tigungsterminen mit Bürgermeister 
Michael Nöltner, Bauamtsleiter Fa-
bian Dickemann und Ortsvorsteher 
Martin Kern eingeladen, um vor 
Ort zu erläutern, warum der Be-
trieb des Schwimmbads nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann. 
Außerdem sollte gezeigt werden, 
welch umfangreiche Maßnahmen 
in den anderen Gebäudeteilen 
nötig sind, um die gesamte Schule 
technisch auf den neuesten Stand 
zu bringen.
"Wir rechnen mit Sanierungskos-
ten von fast 20 Millionen Euro für 
die Schulgebäude, ohne das Bad", 
erläuterte Bürgermeister Nöltner. 
Das Gebäude aus den 60er Jahren 
sei in der energetisch ungünstigen 
Stahlskelett-Bauweise erstellt wor-
den. Das bringe sehr viele Wärme-
brücken mit sich, die Energie an 
die Umgebung abgeben. Auch das 
Dach sei nicht gedämmt, was einen 
enormen Energieverlust bedeute.  
Bereits die erste Station, das Verwal-
tungsgebäude, war auffallend gut 

beheizt. Die Ventile seien geschlos-
sen, dennoch seien die Heizkörper 
heiß, erläuterte Fabian Dickemann, 
bevor er auf die Technik einging. So 
seien zwar Datenkabel neu eingebaut 
worden und technische Anlagen teil-
weise ergänzt, die gesamte Technik 
jedoch in den letzten 50 Jahren nicht 
erneuert worden. Hinzu kämen die 
Dächer sowie die Sanitärräume, die 
dringend zu erneuern sind.
Während an der Sporthalle das 
Dach ebenfalls undicht ist, steht es 

um das Hallenbad bekanntlich noch 
schlechter. Seit April kann es wegen 
des irreparabel defekten Hubbodens 
sowie der veralteten Technik nicht 
mehr betrieben werden, wovon sich 
die Bürgerinnen und Bürger, die an 
der Führung teilnahmen, vor Ort 
einen Überblick verschaffen konnten. 
Der Austausch von Becken, Lehr-
schwimmboden, Hubstempel und 
der Schwimmbadtechnik wäre nötig, 
um das Bad wieder in Gang zu setzen 
und darüber hinaus müssten auch 

die Sanitär- und Umkleideräume 
komplett erneuert werden. 
"Uns war es wichtig, den Bürgerin-
nen und Bürgern diese Plattform 
zu bieten und unsere Sicht der Din-
ge darzustellen", sagte Dickemann 
zusammenfassend und freute sich 
über die große Resonanz bei der 
Führung durch Grundschule und 
Hallenbad.
Eine Kostenrechnung hatte der 
Bauamtsleiter bereits bei der Ge-
meinderatssitzung Ende Oktober 
aufgemacht. Allein für die absolut 
notwendigen Maßnahmen sum-
mieren sich die Kosten auf 19,4 
Millionen Euro, wobei rund 5,1 
Millionen auf das Schwimmbad 
entfallen. Zusammen mit der 
energetischen Sanierung würde 
eine Generalsanierung etwa 24,5 
Millionen Euro kosten. 
Welche Maßnahmen umgesetzt 
werden und ob das Hallenbad dar-
in enthalten sein wird, muss in den 
weiteren Planungen ausgearbeitet 
und dem Gemeinderat vorgestellt 
werden.
Dass Sanierung und Erhalt der 
Brettener Schulen im Bauamt 
oberste Priorität haben, verdeut-
lichte Bürgermeister Nöltner, denn 
zwei Drittel des Bauetats fließen 
in die Schulen. "Wir sind uns der 
Verpflichtung im Bildungsbereich 
bewusst", so Nöltner.     

Die Klimakrise und ihre Folgen zäh-
len zu den größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Einsparpotenziale 
beim Energieverbrauch sowie der 
verantwortungsvolle Umgang mit 
Ressourcen rücken durch die kli-
ma- und weltpolitische Lage in allen 
Lebensbereichen in den Fokus. Mit 
dem Mobilitätskonzept sowie dem 
Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept (ISEK), aber auch mit dem 
#EnergiePaktBretten hat sich die 
Stadt Bretten die Themen Nachhal-
tigkeit und Mobilitätswende auf die 
Fahnen geschrieben. Auch inner-
halb der Stadtverwaltung werden 
die Beschäftigten für die Themen 
Klima und Umwelt sensibilisiert 
und motiviert. Während beispiels-
weise sogenannte Klimalotsen über 
Einsparpotenziale im Arbeitsalltag 
informieren, schafft die Stadt durch 
ihr Dienstrad-Leasing-Angebot 
weitere Anreize, selbst den Weg ins 
Büro umweltfreundlich zu gestalten: 
Zehn städtische Beschäftigte haben 
seit Juli bereits Gebrauch davon 
gemacht. „In Bretten wird nachhal-

tige Mobilität nicht nur geplant und 
gestaltet, sondern auch gelebt. Die 
Stadt ist sich hier ihrer Verantwor-
tung und ihrer Vorbildfunktion be-
wusst“, freut sich Oberbürgermeister 
Martin Wolff über den Zuspruch 
der Mitarbeiter, die als „radelnde 
Botschafter für eine nachhaltige 
Mobilität“ unterwegs seien. „Laut 
Umweltbundesamt lassen sich in 
Großstädten bis zu 30 Prozent der 
Autofahrten auf den Radverkehr 
verlagern. Somit ist das Fahrrad als 
Transportmittel entscheidend bei 
einer nachhaltigen und klimafreund-
lichen Verkehrswende“, weiß Andre-
as Hintz, Klimaschutzmanager der 
Stadt Bretten. „Durch das Dienstrad-
Leasing können die Beschäftigten 
nicht nur etwas fürs Klima und für 
die Umwelt tun, sondern auch für 
ihre eigene Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden. Das macht die Stadt 
als Arbeitgeber noch attraktiver“, 
ergänzt Susanne Hess, Leiterin des 
Hauptamts.
Durch das Dienstrad-Leasing wer-
den dabei nicht nur Treibhausgas-

Mit dem Dienstrad Bäume pflanzen
Emissionen eingespart: Mit dem 
Kooperationspartner FairVenture 
werden für jedes geleaste Rad 36 Bäu-
me gepflanzt. Bislang kamen so bereits 
144 Bäume für die Renaturierung des 
Regenwaldes zustande, weitere Bäume 
werden monatlich nach und nach vom 
Kooperationspartner gepflanzt.
Eines dieser geleasten Diensträder 
fährt die 38-Jährige Carina Voll. „Das 
Rad ist mein täglicher Begleiter ge-
worden. Ich fahre damit nicht nur zur 
Arbeit, sondern gehe auch einkaufen, 
besuche Freunde und Verwandte oder 
erkunde die nähere Umgebung“, 
erzählt die Sekretärin an der Johann-
Peter-Hebel-Schule. Sie sei zwar schon 
immer viel mit dem Fahrrad unterwegs 
gewesen, trete mit dem E-Bike, das sie 
seit Mitte August besitzt, aber noch 
öfter in die Pedale. „Das spart Zeit 
und so kann ich mich an der frischen 
Luft bewegen und etwas für meine 
Gesundheit tun. Und ich kann auf 
meinen Touren viel mehr sehen“, 
resümiert Voll.
Auch Fabian Dickemann, Leiter des 
Amts Bauen, Gebäudemanagement 
und Umwelt, besitzt seit einigen Wo-
chen ein Dienstrad. Seitdem versucht 
der Brettener, so oft es geht aufs Auto 
zu verzichten. „Von Neibsheim aus in 
die Brettener Innenstadt macht das 
mit dem E-Bike bei mir nur einen 
Unterschied von fünf bis zehn Mi-
nuten“, erzählt er. Bereits beruflich 
beschäftigt sich der 41-Jährige intensiv 
mit den Themen Mobilitätskonzept 
und Radinfrastruktur. „Es ist aber 
sehr interessant an einem selbst zu 
beobachten, wie man als Radfahrer 
in gewissen Situationen die Perspek-
tive wechselt – beispielsweise, wenn 
es um Pfützen oder ausreichend 
Beleuchtung im Dunkeln geht“, stellt 
der Amtsleiter fest und freut sich über 
das Engagement der Stadt Bretten für 
klimaneutrale Alternativen im Indivi-
dualverkehr.

Die städtischen Beschäftigten Fabian Dickemann und Carina Voll treten ihren Arbeitsweg mit 
dem Dienstrad an.                                                                                             Foto: Stadt Bretten

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-

Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts -

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung 
zum Tierseuchenkassenbeitrag 2023 
ist der 01.01.2023.
Die Meldebögen werden Mitte De-
zember 2022 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2023 kei-
nen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht 
zur Meldung begründet sich auf § 
31 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbin-
dung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und 
Viehverwertungsgenossenschaften) 
sind zum 1. Februar 2023 melde-
pflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, 
Vieheinkaufs- und Viehverwertungs-
genossenschaften erhalten Mitte 
Januar 2023 einen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige 
Tiere sind:
• Pferde
• Schweine
• Schafe
• Hühner
• Truthühner/Puten 
Meldepflichtige Tiere sind: Bie-
nenvölker (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet)
Nicht zu melden sind: Rinder 
einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel. Die Daten 
werden aus der HIT-Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem 
für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere 
(z.B. Damwild, Wildschweine), 
Esel, Ziegen, Gänse und Enten

Werden bis zu 25 Hühner und/
oder Truthühner und keine an-
deren beitragspf lichtigen Tiere 
(s.o.) gehalten, entfällt derzeit die 
Melde- und Beitragspflicht für 
die Hühner und/oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine 
Rolle, ob die Tiere in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb stehen oder 
in einer Hobbyhaltung. Zu melden 
ist immer der gemeinsam gehaltene 
Gesamttierbestand je Standort.
Unabhängig von der Meldepflicht 
an die Tierseuchenkasse muss die 
Tierhaltung bei dem für Sie zuständi-
gen Veterinäramt gemeldet werden.
Schweine-, Schafe- und/oder 
Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die 
Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2023 an HIT zu melden. 
Die Tierseuchenkasse BW bie-
tet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Die 
Voraussetzungen und nähere 
Informationen erhalten Sie über 
das Informationsblatt, welches 
mit dem Meldebogen verschickt 
wird. Das Informationsblatt fin-
den Sie auch auf unserer Home-
page unter www.tsk-bw.de.
Es wird noch auf die Meldepflicht 
von Bienenvölkern hingewiesen. 
Die Völkermeldungen der Imker an 
ihren örtlichen Imkerverein werden 
von diesem an einen der beiden 
Landesverbände weiter gemeldet. 
Ist ein Imker nicht organisiert oder 
in einem Verein, der keinem der 
beiden Landesverbände angeschlos-
sen ist, müssen die Völker bei der 
Tierseuchenkasse gemeldet werden. 
Auf unserer Homepage erhalten Sie 
weitere Informationen zur Melde- 
und Beitragspflicht, Leistungen der 
Tierseuchenkasse sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste. 
Zudem können Sie, als gemeldeter 
Tierhalter, Ihr Beitragskonto (gemel-
deter Tierbestand der letzten 3 Jahre 
etc.) einsehen.
Telefon: 0711/9673-666; E-Mail: bei-
trag@tsk-bw.de; Netz: www.tsk-bw.de

Die Technik in der Diedelsheimer Grundschule entspricht noch dem Stand der 1960er Jahre. In fast allen Bereichen sind Sanierungen not-
wendig. Die Besucher verschafften sich bei der Führung einen Überblick.                          Foto: Stadt Bretten

Bevölkerung informierte sich über den Zustand von Gebäuden und Schwimmbad

Landkreis untersucht Potenzial für Erneuer-
bare Energien im Wärme- und Stromsektor   

Der Landkreis Karlsruhe verfolgt 
das Ziel, bis 2035 „zeozweifrei“ zu 
sein und den eigenen Energiebedarf 
komplett ohne CO2-Emissionen zu 
decken. Damit das Vorhaben gelingt, 
finden auf Ebene des Kreistages 
gemeinsam mit der Umwelt- und 
Energieagentur Kreis Karlsruhe 
sowie Energieversorgern im Land-
kreis regelmäßig Klimaschutzwerk-
stätten statt. Einen Bericht über 
die aktuellen Ergebnisse erhielt der 
Verwaltungsausschuss in seiner Sit-
zung letzten Sitzung im Lichthof des 
Badischen Gemeinde-Versicherungs-
Verbandes Karlsruhe. Im Fokus 
standen u. a. Konzepte zur Nutzung 
von Photovoltaik und die regionale 
Wärmeausbaustrategie. Das Gremi-
um nahm den Sachstand zur Kennt-
nis und begrüßte weitere Schritte zur 
Erfüllung des Klimaziels.
Mit der Fortschreibung seiner Kli-
maschutzstrategie hatte der Kreistag 
im Frühjahr 2021 das Vorhaben 
„zeozweifrei 2035“ beschlossen. Die 
Maßnahmen hierzu beinhalten u. a. 
die Sensibilisierung für Klimaschutz, 
Planungen und Förderung von rege-
nerativen Energien sowie konkrete 
Angebote z. B. im Bereich Mobilität 
mit der Ausweitung des On-Demand-
Verkehrs. Der Landkreis Karlsruhe 
wurde in diesem Jahr bereits zum 
dritten Mal mit dem European Ener-
gy Award in Gold ausgezeichnet. 
Das belegt, dass erste Erfolge in der 
Zwischenzeit schon erreicht wurden 
und der Landkreis sein Vorhaben 
stringend verfolgt.
Einen wichtigen Beitrag auf diesem 
Weg leisten die Klimaschutzwerk-
stätten. In diesen wurde u. a. ein 
Photovoltaikkonzept für die kreis-
eigenen Liegenschaften erarbeitet, 

das einen entscheidenden Baustein 
zur Erreichung des Klimaziels bil-
det. Der Verwaltungsausschuss 
beauftragte die Umsetzung bis zum 
Jahr 2025. Hierfür untersuchte der 
Landkreis die Möglichkeiten zur So-
larstromerzeugung auf den eigenen 
Liegenschaften. Um die Einwoh-
nerinnen und Einwohner ebenfalls 
dabei zu unterstützen, das Potenzial 
ihrer Dächer zu kennen und zu 
nutzen, aktualisierte der Landkreis 
Anfang November seinen Solaratlas. 
Fortschritte wurden auch bei der re-
gionalen Wärmeausbaustrategie für 
den Landkreis gemacht, die auf un-
terschiedlichen regenerativen Ener-
giequellen basiert – darunter das 
Potenzial von Seen, Biomasse oder 
Tiefengeothermie. Denn knapp die 
Hälfte des CO2-Ausstoßes im Land-
kreis ist der Wärme zuzuordnen. 
Begleitend zu den Klimawerkstätten 
hat die Umwelt- und Energieagentur 
Kreis Karlsruhe ein sogenanntes 
„Big Picture“ entwickelt: Dieses 
bildet ab, in welchen Stufen der 
Strom- und Wärmeausbau in der 
Region verfolgt werden kann und 
welcher Zubau an Erneuerbaren 
Energien erforderlich ist.
Das Gremium begrüßte zudem, 
beim Wettbewerb „Auf dem Weg zur 
klimaneutralen Kommune“ mitzu-
machen und beauftragte die Umwelt- 
und Energie-Agentur, die erforder-
lichen Unterstützungserklärungen 
bei den Städten und Gemeinden 
einzuholen. Damit setzen der Land-
kreis und seine Kommunen erneut 
das Signal, mit aller Ernsthaftigkeit 
und Dringlichkeit an der Dekarbo-
nisierung der Wärmeversorgung zu 
arbeiten und das Ziel „zeozweifrei 
2035“ zu erreichen.

Online-Adventskalender widmet sich Ehrenamt
Am 1. Dezember startet der digitale 
Adventskalender - initiiert vom Netz-
werk für Bürgerschaftliches Enga-
gement des Landkreises Karlsruhe. 
Hinter jedem Türchen verbergen 
sich ehrenamtliche Projekte, span-
nende Charaktere und innovative 
Ideen. "Mit dem Adventskalender 
möchten wir den vielen engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern aus dem 

Landkreis Karlsruhe Danke sagen 
und wertschätzen, was sie für unsere 
Gesellschaft leisten", erklärt Annet-
te Hagenunger, zuständig für den 
Bereich Bürgerschaftliches Engage-
ment beim Landratsamt Karlsruhe.
Der Kalender ist ab Donnerstag, 
1. Dezember, online zu finden 
unter: adventskalender.landkreis-
karlsruhe.de
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Verein für Stadt- und Regionalgeschichte feiert 100-jähriges Bestehen mit neuem Jahrbuch

14 Jahre ist sie her, die letzte Aus-
gabe des Jahrbuchs "Kultur und 
Geschichte" vom Verein für Stadt- 
und Regionalgeschichte Bretten e.V. 
Nun ist die 12. Ausgabe unter dem 
Titel "Brettener Spuren" erschie-
nen, die zugleich dem 100-jährigen 
Vereinsbestehen gewidmet ist. Bei 
einer Buchvorstellung präsentierten 
am Mittwoch, 23. November, die 
Vereinsvorsitzenden Wolfgang Stoll 
und Dr. Holger Jörg die Jubiläums-
schrift erstmals der Öffentlichkeit.
Als "Hauptperson des Abends" 
bezeichnete Vereinsvorsitzender 
Stoll den anwesenden Künstler 
Hans Tengler, dessen Gemälde 
die 240-seitige Festschrift ziert, 
und überreichte ihm sogleich das 
erste Exemplar. Oberbürgermeister 
Martin Wolff, der auf die bislang er-
schienen Jahrbücher zurückblickte, 
dankte dem Verein für seine Arbeit, 
die einen Beitrag zum reichen his-
torischen Fundus der Stadt leiste. 
"Geschichte befasst sich nicht nur 
damit, was gewesen ist. Sie wirft 
auch Fragen auf nach den Ursachen 
und Alternativen des Handelns und 
wird damit relevant für die Gegen-
wart. Erinnerungskultur und das 
Dokumentieren von historischem 
Wissen sind deshalb wichtige Säu-
len einer demokratischen Gesell-
schaft.", resümierte der OB.
Anlässlich des Jubiläums unternahm 
der stellvertretende Vorsitzende 

Dr. Holger Jörg einen Streifzug 
durch die Geschichte des Vereins, 
der von der Gründung über die 
Namensänderung bis hin zur heu-
tigen Zeit reichte. Verleger Thomas 
Lindemann gab einen Einblick in 
den Entstehungsprozess der Publi-
kation, die bislang das "größte und 
dickste Brettener Buch" des Verlages 
darstelle.
In Kurzinterviews präsentierten 
ausgewählte Autorinnen und Auto-
ren ihre Festschrift-Beiträge: Dem 
NS-Regime widmet sich der ge-
schichtsinteressierte Musikpädagoge 
Wolfhard Bickel, der die Macht-
ergreifung der Nazis im Jahr 1933 
im Spiegel des Brettener Tagblatts 
betrachtet. Stadtarchivar Alexander 
Kipphan möchte mit seinem Artikel 
über die Gesellschaft Eintracht den 
Verein aus der Versenkung holen. 
Verstaubt sei heute das Wissen über 
die einstige Lesegesellschaft, bei der 
es sich um den ältesten Brettener 
Verein handelt. Museumsleiterin 
Linda Obhof gibt einen Einblick 
in die hiesige Depotarchäologie, 
wurden doch bislang ganze 13.000 
Exponate inventarisiert, zu der auch 
eine Coronamaske der Stadt Bretten 
als zeithistorisches Dokument zählt. 
Architekt Stefan Oehler geht in sei-
nem Beitrag wiederum davon aus, 
dass die Entstehung Brettens weiter 
zurückreichen müsse als bislang 
angenommen.

Zu seinem 100. Geburtstag geht der Verein für 
Stadt- und Regionalgeschichte auf Spurensuche.
                                              Foto: Stadt Bretten

Auf Spurensuche in Bretten - Von der Entstehung bis heute

Vom Bauernkrieg und dem Drei-
ßigjährigen Krieg über die Kirchen-
geschichte Dürrenbüchigs und die 
Deportierung der Brettener Jüdinnen 
und Juden 1940 bis hin zu einem Ver-
gleich Brettens von 1967 bis 2017 - aus 
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln 
und Disziplinen betrachten die Auto-
rinnen und Autoren im Jahrbuch für 
Kultur und Geschichte die Entwick-
lung der Melanchthonstadt. Auch 
Kuriositäten und Exkursionen - wie 
beispielsweise die Geburtsstunde 
der Karlsruher Stadtbahn oder die 
Weltreise eines Brettener Kruzifixes, 
das bis heute im spanischen Toledo 
verehrt wird - bleiben bei der 240-sei-
tigen Spurensuche nicht aus, die mit 
historischen Fotos, Illustrationen und 
Dokumenten unterfüttert ist.
Das Jahrbuch "Brettener Spuren" des 
Vereins für Stadt- und Regionalge-
schichte, erschienen im Lindemanns-
Verlag, ist für 24,90 Euro in der 
Tourist-Info Bretten erhältlich.

Mit Kurzinterviews stellten (v. l.) Verleger Thomas Lindemann, Vereinsvorsitzender Wolfgang Stoll, Musikpädagoge Wolfhard Bickel und Stadtar-
chivar Alexander Kipphan das neue Jahrbuch des Vereins für Stadt- und Regionalgeschichte vor.                                                 Foto: Stadt Bretten

Neuer Bildkalender ist da

Das Stadtarchiv und der Verein 
für Stadt- und Regionalgeschichte 
Bretten e.V. geben einen neuen 
Bildkalender heraus. Der Wo-
chenkalender mit insgesamt 52 
Bildern trägt den Titel „Made in 
Bretten“, Gewerbe, Handwerk und 
Brettener Originale. Der Kalender 
ist ab sofort im lokalen Buchhandel 
(Kolibri, Paper & Co.) sowie in der 
Tourist-Info Bretten erhältlich und 
kostet 14,90 Euro. 

Der neue Bildkalender „Made in 
Bretten“ ist mittlerweile der fünfte 
Kalender seiner Art, den das Stadtar-
chiv Bretten in Zusammenarbeit mit 
dem VSRG veröffentlicht. 
Weitere Informationen erteilen der 
Verein für Stadt- und Regionalge-
schichte Bretten e.V. per E-Mail an: 
vsrg-bretten@t-online.de, Tel.: 07252-
3636, sowie das Stadtarchiv Bretten 
per E-Mail an: stadtarchiv@bretten.
de, Tel.: 07252-921-152

Mitteilungen aus den Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

Evangelische Kirche Kernstadt

Samstag 03.12.2022 
16:30 Uhr Kreuzkirche Taufgottes-
dienst Pfr. Bönninger
19:00 Uhr Ev. Kirche Gölshausen 
"Adventlicher Singgottesdienst mit 
dem Kirchenchor und Projektchor" 
Dekanin Trautz
Sonntag 04.12.2022 
09:30 Uhr Stiftskirche Gottesdienst mit 
Taufe Pfr. Becker-Hinrichs
11:15 Uhr Stiftskirche "Kleines Konzert 
mit dem Bezirksbläserchor" 
Mittwoch 07.12.2022 
19:00 Uhr Stiftskirche Taize 
Andacht mit ökum. Friedensgottes-
dienst  Pfr. Becker-Hinrichs

Stadtteil Büchig 
Sonntag 04.12.2022
11:00 Uhr Gottesdienst in der 
ev. Kirche in Gondelsheim

Stadtteil Diedelsheim

Freitag 02.12.2022 
16.30 - 18.00 Uhr Mädchenjungschar 
im Gemeindezentrum 
Sonntag 04.12.2022 
09:30 Uhr Gottesdienst 
Prädikant. R. Illg
10.00 Uhr Kindergottesdienst - Krip-
penspielprobe im 
Gemeindezentrum 
Dienstag 06.12.2022 
10.00 - 14.00 Uhr Treff für psychisch 
kranke Menschen im 
Gemeindezentrum 

Stadtteil Dürrenbüchig

Sonntag 04.12.2022 
17.00 Uhr Singgottesdienst unter Mit-
wirkung der Kirchenältesten

Stadtteil Gölshausen

Donnerstag 01.12.2022 
18:00 Uhr Gemeindesaal 
Probe Posaunenchor 

19:00 Uhr Adventsandacht 
Samstag 03.12.2022 
19:00 Uhr Singgottesdienst mit 
Kirchenchor und Projektchor Bretten 
Dek. U. Trautz
Sonntag 04.12.2022 
09:30 Uhr Stiftskirche Einladung nach 
Bretten Pfr.D. Becker-Hinrichs
Dienstag 06.12.2022 
19:00 Uhr Adventsandacht 

Stadtteil Neibsheim

Sonntag 04.12.2022
11:00 Uhr Gottesdienst in der 
ev. Kirche in Gondelsheim

Stadtteil Rinklingen

Donnerstag 01.12.2022
20:00 Uhr Gemeinderaum im 
Kindergarten Probe des 
Posaunenchores 
Sonntag 04.12.2022 
09:30 Uhr Kirche Gottesdienst 
Pfr. S. Kammerer
Montag 05.12.2022 
19:30 Uhr Gemeinderaum im Kindergar-
ten Probe des Kirchenchores 

Stadtteil Ruit

Mittwoch 30.11.2022 
16:45 Uhr Kirche Kinderchor 
Freitag 02.12.2022 
18:00 Uhr Probe der Jungbläser 
19:30 Uhr Probe des 
Posaunenchores 
Sonntag 04.12.2022 
11:00 Uhr Gottesdienst mit Kiga 
Pfrin. Knoch
Montag 05.12.2022 
20:00 Uhr Probe des 
Kirchenchores 
Dienstag 06.12.2022 
19:00 Uhr Atempause im Advent 
Freunde der Musik/Eisingen
Mittwoch 07.12.2022 
16:45 Uhr Kinderchor 

Stadtteil Sprantal

Mittwoch 30.11.2022  
19:00 St. Stephan, Nußbaum Adventsan-
dacht Pfrin. Knoch
Sonntag 04.12.2022 
09:30 Uhr St. Wolfgang Sprantal 
Gottesdienst                            
11:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum      
Gottesdienst Pfr. Bönninger
Mittwoch 07.12.2022 
19:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum 
Atempause im Advent mit Kirchenchor 
Pfrin. Knoch

Katholische Kirche

Kernstadt St. Laurentius

Mittwoch 30.11.2022 
06:00 Uhr Bernhardushaus Stay - Pray 
- Reflect 
09:00 Uhr Festgottesdienst 
Pfr. Maiba
Donnerstag 01.12.2022 
10:00 Uhr Haus im Brückle, Bretten 
Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Freitag 02.12.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Samstag 03.12.2022 
08:00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
Pfr. Maiba
Sonntag 04.12.2022 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Mittwoch 07.12.2022 
06:00 Uhr Bernhardushaus Stay - Pray 
- Reflect 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
19:00 Uhr Ev. Stiftskirche Bretten Öku-
menisches Friedensgebet 

Pfarrgemeinde Bauerbach 

St. Peter

Mittwoch 30.11.2022 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
09:00 Uhr Festgottesdienst 
Pfr. Streicher
Samstag 03.12.2022
08:00 Uhr Rosenkranzgebet 
- Mariengedächtnis 

Montag 05.12.2022 
19:30 Uhr Pfarrheim, Bauerbach Öku-
menisches Hausgebet im Advent 
Mittwoch 07.12.2022 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
09:00 Uhr Festgottesdienst zu Mariä 
Empfängnis mitgestaltet von der kfd 
Pfr. Streicher

Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz

Donnerstag 01.12.2022 
18:30 Uhr Eucharistie- / Bußfeier 
Pfr. Streicher
Samstag 03.12.2022 
16:25 Uhr Salve-Gebet 
Sonntag 04.12.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier 
Pfr. Streicher

Pfarrgemeinde Neibsheim 

St. Mauritius

Sonntag 27.12.2022 
10:30 Uhr Gemeindezentrum 
Ökumeischer Gottesdienst 
Freitag 02.12.2022 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
18:30 Uhr Eucharistiefeier 
Pfr. Streicher
Samstag 03.12.2022 
17:30 Uhr Feier der Taufe von Lilly 
Marleen Jungbauer Pfr. Streicher
18:30 Uhr Eucharistiefeier 
Pfr. Streicher

Filialkirche Gondelsheim 

Guter Hirte

Sonntag 04.12.2022 
10:30 Uhr Wortgottes - /Bußfeier 
Montag 05.12.2022 
19:30 Uhr Gemeindesaal, Gondels-
heim Ökumenisches Hausgebet im 
Advent 
Dienstag 06.12.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier 
Pfr. Streicher

Evangelisch-Freikirchliche 

Gemeinde (Baptisten)

Mittwoch 30.11.2022 
09.30 Uhr Krabbelgruppe
19.00 Uhr StartUP Hauskreis 18+
Freitag 02.12.2022 
19.00 Uhr Jugend JUMP 
Sonntag 04.12.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst & Livestream, 
www.efg-bretten.de Rike Schlüter, Ge-
meindejugendwerk 
Dienstag 06.12.2022
20.00 Uhr Adventsfeier  

Liebenzeller Gemeinschaft

Bretten, Gartenstr. 2 a
Mittwoch 7.12.2022
19.30 Uhr Bibelstunde

Christusgemeinde Bretten

Evang. Gemeinschaftsverband A. B.

Freitag 02.12.2022 
20:00 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Junge 
Erwachsene (ab 21 J.)
Samstag 03.12.2022 
19:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Jugend-
kreis (15 - 21 J.)
Sonntag 04.12.2022 
10:00 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Gottes-
dienst (mit Kinderprogramm)
14:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Advents-
feier der Bibelstunde
14:30 Uhr Ruit Adventsfeier in Bretten
14:30 Uhr Nußbaum Adventsfeier in 
Bretten

Jehovas Zeugen Versammlung 

Bretten

Videokonferenz – Anmeldedaten über 
07252/5864066 jw-bretten@mailbox.org 
Jehovas Zeugen Bretten Kontaktdaten 
07252-5864066/jw-bretten@mailbox.org 
Freitag 02.12.2022 
19:00 Uhr Nach Schätzen aus Gottes 
Wort graben und daraus lernen / Wel-
ches Versprechen der Bibel gibt uns 
Hoffnung? / Glücklich – für immer 
(jw.org)

Sonntag 04.12.2022
10:00 Uhr Vortrag: Für welche Freund-
schaft werde ich mich entscheiden? und 
Bibelstudium (jw.org)

Neuapostolische Kirche

Gemeinde Bretten

Heilbronner Str. 13
Mittwoch, 30.11.2022
20.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 4.12.2022   
9.30 Uhr Gottesdienst mit der Gemein-
de Ölbronn und Bischof Jörg Vester 
- Taufe von Luan Lehmann; Sonntags-
schule für Kinder
ab 14.00 Uhr Weihnachtsfeier der Ge-
meinde - Gymnastikhalle Gölshausen
Mittwoch, 7.12.202
20.00 Uhr Gottesdienst mit der Ge-
meinde Ölbronn

Biblische Gemeinde Bretten

Am Hagdorn 5
Mittwoch 30.11.2022 
18:30 Uhr Bibel- und Gebetskreis 
Freitag 02.12.2022 
19:00 Uhr Teen- und Jugendkreis (ab 13 
Jahre) nähere Informationen unter Tel. 
07252 / 78024
Sonntag 04.12.2022 
11:00 Uhr Bretten Gottesdienst
Dienstag 06.12.2022 
10:00 Uhr Bretten Frauentreff 
Mittwoch 07.12.2022 
18:30 Uhr Bretten Bibel- und 
Gebetskreis

ICF Kraichgau

Salzhofen 7
Sonntag, 04.12.22 
10:30 Uhr Gottesdienst mit 
Kids-Celebration 
18:30 Uhr Gottesdienst
Wir streamen unsere Gottesdienste um 
9:30 Uhr, 11:15 Uhr und 18:30 Uhr live 
mit Predigt und Worship aus Karlsru-
he. Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de/
online-church

Der Kontakt mit dem Jenseits 
kommt etwas überraschend für 
Sabine und Jürgen. Auch halten 
sie ihr Schlafzimmer nicht für den 
richtigen Ort zur Verhandlung 
existentieller Fragen, für Geist – 
reiches Schachern ums Sein und 
Nichtsein. Ob sie die Wesenheit 
mit Prokura nebst Buchhalter 
wieder loswerden können, was die 
Feilers in ihrem Kleiderschrank su-
chen und wer schließlich wen von 
der Bettkante schubst… höllisch 
schwer zu beantworten!

Nach der langen, pandemiebedingten Pause öffnet sich im 
Gugg-e-mol Theater Bretten endlich wieder der Vorhang!

"Eine höllische Nacht" - eine Komödie von Balthasar Alletsee

Karten sind erhältlich bei der Tourist-Info Bretten sowie an der Abend-
kasse. Eintrittspreis: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Termine: 02./03.12., 09./10.12., 14.01., 20./21.01., 
03./04.02., 17./18.02.

Bretten steht 
zusammen.
#EnergiePaktBretten

KraichgauEnergie

Energiespartipp:
Die aktuelle Energiekrise sorgt für 

echte Herausforderungen. Aber wir 

in der Region stehen fest zusam-

men – für ein gemeinsames Ziel: Wir 

werden im  

Schulterschluss 20 % Strom und Gas 

einsparen, damit ganz Deutschland 

gut durch den Winter kommt und 

unsere Region stabil bleibt. Energie-

einsparen ist kurz- und mittelfristig 

die wirksamste Maßnahme der Ener-

giekrise zu begegnen. Jeder Beitrag 

zählt. Helfen Sie bitte mit!

Thema des dieswöchigen Energie-

spartipps: Heizkosten sparen - 

Energieverbrauch ganz einfach 

senken.

Heizungskörpernischen dämmen

Besonders in Gebäuden aus den 

1960er und 70er Jahren sind Heiz-

körpernischen in Außenwänden sehr 

häufig anzutreffen und noch nicht 
gedämmt. Durch die geringere Wand-

stärke und die hohe Temperatur des 

Heizkörpers auf der Wandinnenseite 

ist der Wärmeverlust besonders 

hoch. Im Jahr gehen so pro Quadrat-

meter Heizkörpernische bis zu 15 

Euro Heizwärme verloren! 

Heizungsrohre schnell und einfach 

selbst dämmen

Das Dämmen Ihrer Heizungsrohre 

und Heizungsarmaturen ist nicht nur 

Pflicht, sondern Sie sparen pro Meter 
Rohr bis zu 14 € im Jahr – es lohnt 

sich also auch bei wenigen Metern. 

Mit einer Rohrdämmung stellen Sie 

sicher, dass auf Dauer keine Wärme 

auf dem Weg vom Keller durchs Haus 

verloren geht. Die Dämmung macht 

sich bereits in weniger als einem 

Jahr bezahlt!
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Die facebook-Inhalte 
der Stadt Bretten

Besuchen Sie uns auf 
unserer facebook-Seite: 
www.facebook.com/
stadt.bretten/

Die Stadt Bretten ist 
auch auf Instagram 

Folge uns unter 
#stadtbretten
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Brettener

Weihnachts-momente

03. Dez. 2022, 10 bis 13 Uhr
Stiefelabgabe auf dem Wochenmarkt
6.-10.Dez. 2022
gefüllte Stiefel finden und abholen

Nikolaus-Stiefela
ktion

BRETTEN
9. Dezember bis
18. Dezember 2022

Hobbykünstlermarkt auf dem Kirchplatz
vom 9.-11.12. & 16.-18.12.2022

Brettener
Weihnachtsmarkt

Für alle kleinen Brettener*innen wird es in der Vorweihnachtszeit auch in 
diesem Jahr wieder die Nikolaus-Stiefelaktion der Brettener Einzelhändler 
in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Stadt Bretten geben und 
Kinderaugen zum Strahlen bringen. Kindergarten- und Grundschulkinder 
können ihre geputzten Stiefel oder Nikolaussocken am Samstag, 3. De-
zember, 10 bis 13 Uhr, am Stand der Stadt Bretten auf dem Wochenmarkt 
abgeben. Die abgegebenen Stücke werden dann mit allerlei schönen Über-
raschungen gefüllt. Vom 6. bis 10. Dezember warten die gefüllten Stiefel 
dann in den Schaufenstern der teilnehmenden Läden in der stimmungsvoll 
beleuchteten Brettener Innenstadt darauf, bei einem Spaziergang von den 
Kindern gefunden und abgeholt zu werden. Der Nikolaus und seine Helfer 
freuen sich auf viele saubere Stiefel!
„Weihnachten bedeutet auch Verbundenheit und gerade deshalb ist es in 
diesem außergewöhnlichen Jahr schön zu sehen, wie Bretten zusammen-
hält, um Groß und Klein besondere Weihnachtsmomente zu ermöglichen“, 
betont Oberbürgermeister Martin Wolff.

Brettener Weihnachtsmomente

Brettener Weihnachtsmarkt Nikolaus-Stiefelaktion
Von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, wird der Brettener 
Marktplatz zu einem vorweihnachtlichen Treffpunkt für Jung und Alt.
Ganz gleich ob beim Genießen der kulinarischen Köstlichkeiten, beim Dre-
hen der Runden auf dem Karussell, dem weihnachtlichen Bastelangebot, 
beim Lauschen der Programmpunkte oder beim Naschen von Süßigkeiten 
am Süßwarenstand. Auf dem Brettener Marktplatz findet an den insgesamt 
zehn Tagen jede Besucherin und jeder Besucher beste Unterhaltung. 
An den zwei Adventswochenenden 9. bis 11. und 16. bis 18. Dezember ver-
anstaltet die Stadt Bretten im Rahmen der Brettener Weihnachtsmomente 
zusätzlich den Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz. 
Am Freitag, den 9. Dezember, lädt der Einzelhandel zu einem Lichterfest 
in die Brettener Innenstadt ein. Der Einzelhandel öffnet seine Türen an 
diesem Tag bis 21 Uhr. An allen anderen Advents-Samstagen bieten die 
Einzelhändler zudem Zeit für ein ausgedehntes Weihnachtsshopping und 
öffnen die Geschäfte bis 18 Uhr. Parken an den Advents-Samstagen ist auf 
allen Parkplätzen kostenfrei (Parkhäuser ausgenommen).

Anträge zur Sportlerehrung 2022
Beim Amt Bildung und Kultur der Stadt Bretten können Brettener Ver-
eine und Schulen Anträge zur Sportlerehrung für das Jahr 2022 mit ent-
sprechender Begründung und einer Bestätigung des Vereins einreichen. 

Nach den Grundsätzen über die „Verleihung der Sportlermedaille“ kann 
die Ehrung für folgende Leistungen erfolgen: 

1.  An aktive Sportler und Mannschaften für
• den 1. bis 3. Platz bei Badischen Meisterschaften bzw. Verbandsmeis-
terschaften
•den 1. bis 3. Platz bei Baden-Württembergischen Meisterschaften
• den 1. bis 6. Platz bei Deutschen Meisterschaften
• den 1. bis 6. Platz bei Bundes- und Landesfinalen (Landes- und Bun-
desbestenwettkämpfen)
• die Teilnahme an Olympischen Spielen, Paralympics, World Games, 
Welt- und Europameisterschaften, Mitwirkung in einer Nationalmann-
schaft der Bundesrepublik Deutschland
• und an Inhaber von Olympia-, Welt-, Europa-, Deutschen oder Lan-
desrekorden

2.  Für besonders anerkennenswerte und bedeutende Leistungen 
aktiver Sportler, insbesondere
• Mannschaften, die Ligameister werden u. in die nächsthöhere Klasse 
aufsteigen
• 1. Platz bei Bezirksmeisterschaften
• 1. Platz bei Deutschen Turnfesten und Landesturnfesten
• Teilnahme an Landes- und Bundesfinalen bei „Jugend trainiert für 
Olympia“
• die erfolgreiche Ablegung des Deutschen Sportabzeichens (Behinder-
tensportabzeichen) in Gold (20 mal, 25 mal, 30 mal usw.)

Die Verleihung der Medaille erfolgt nur an aktive Sportler, die einem 
Brettener Sportverein angehören und für diesen bei der Errin-
gung der Meisterschaften gestartet sind.

Über die Verleihung der Medaille entscheidet der Gemeinderat der 
Stadt Bretten. Er kann abweichend von diesen Richtlinien auch anderen 
Sportler/innen die Medaille verleihen. Er wählt zudem aus allen zur 
Ehrung vorgeschlagenen Sportler/innen einen Sportler/Sportlerin und/
oder eine Mannschaft des Jahres 2022.

Die Stadtverwaltung Bretten bittet, die Anträge möglichst elektronisch 
oder gut leserlich (in Druckbuchstaben) mit entsprechender Begründung 
- genaue Bezeichnung der zu ehrenden Leistung - und unter Angabe 
der vollständigen Anschriften der Sportler/innen und Trainer bis zum 
16.12.2022 einzureichen. Ein entsprechendes Antragsformular finden 
Sie unter www.bretten.de, auf der Startseite, „Sportlerehrung 2022“ 
oder es kann Ihnen auf Wunsch per Mail zugeschickt werden. 
Ansprechpartner: Olga Koch, Amt Bildung und Kultur, 
Tel: 921-423, Sport@Bretten.de

Das Amtsblatt gerade nicht zur Hand? 
Jetzt können Sie sowohl die aktuelle, als auch ältere 
Ausgaben des Amtsblatts online lesen: www.bretten.de

Geteilte Freude ist doppelte Freude: 
Deshalb können Abokund*innen im 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) 
im Dezember täglich einen Lieb-
lingsmenschen kostenlos mitnehmen 
und so gemeinsam mit Bus und 
Bahn das KVV-Gebiet erkunden - ob 
zum Weihnachts-Shopping, zu einer 
schönen Wanderung oder für einen 
Konzertbesuch. Mit der erweiterten 
Mitnahmeregelung bedankt sich 
der KVV bei allen Abo-Kund*innen 
für ihre Treue und möchte gleich-
zeitig noch mehr Menschen für den 
Umstieg auf den klimafreundlichen 
Nahverkehr begeistern. Die besondere 
Aktion gilt vom 1. bis 31. Dezember 
2022 für Inhaber*innen folgender 
Fahrkarten: 

• Jahreskarte (Abo mit monatlicher 
oder jährlicher Abbuchung oder 
Barjahreskarten)

• AboFix
• Firmenkarte 

• Jobtickets BW (KVV)
• KombiCard/KombiCard Part-

ner 
• ScoolCard 
• Karte ab 65 
• AboPlus KVV/VRN (gilt nur 

für die KVV-Produkte)
• Barzahler*innen von Jahres-

karten in Papierform (12 Mo-
natsabschnitte)

Ist in der genutzten Abo-Fahrkarte 
bereits eine bestimmte Mitnah-
meregelung enthalten, dann kann 
zusätzlich zu dieser Regelung eine 
weitere Person im Aktionszeitraum 
mitgenommen werden. Ist das 
Abonnement auf einen Gültigkeits-
bereich begrenzt (z. B. 3 Waben), 
dann darf die weitere Person auch 
nur innerhalb des Gültigkeitsbe-
reichs mitgenommen werden.
Weitere Informationen zur Dan-
keschön-Aktion des KVV gibt es 
online unter: kvv.de/zu-zweit

Zeit zu zweit bei der KVV:
Fahrgäste mit Abo-Karten dürfen im

Dezember eine Person gratis mitnehmen

Fahrplanänderung auf der 
Regionalbuslinie 733

Ab 11. Dezember gibt es auf der 
Regionalbuslinie 733 Pforzheim – 
Bauschlott – Göbrichen – Nußbaum 
– Sprantal – Bretten drei kleinere 
Fahrplanänderungen:

• Der Kurs Pforzheim ab 5.02 Uhr 
(Mo – Fr) nach Bretten startet neu 
um 5.07 Uhr. Damit werden auch 
alle nachfolgenden Haltestellen 
fünf Minuten später bedient.

• Der Kurs, der in den Nächten von 
Freitag auf Samstag um 00.15 Uhr 
ab Bretten nach Pforzheim fuhr, 
verkehrt neu bereits um 23.55 ab 
Bretten Im Grüner, am Bahnhof 
Bretten um 23.04 Uhr. Demen-

sprechend früher kommt 
der Bus in den Neulinger 
Ortsteilen an.

• In den Nächten von Samstag 
auf Sonntag startet der bishe-
rige Bus 00.45 Uhr ab Bretten 
Im Grüner neu erst um 00.55 
Uhr, Bretten Bahnhof um 
1.04 Uhr.

Mit den genannten Änderungen 
wird den Verschiebungen der 
Bahnfahrpläne auf der S4 Karls-
ruhe – Bretten – Heilbronn Rech-
nung getragen. Die geänderten 
Busfahrpläne sind online abrufbar 
unter: www.vpe.de

1. Rinklinger 
Weihnachtsmarkt
Freitag 16. Dezember 2022

Mit Live-Musik 

auf der Bühne

20 Stände mit Weihnachtsartikeln,  
leckerem Essen sowie warmen und kalten Getränken

Organisiert von der Ortsverwaltung Rinklingen und unterstützt von den Rinklinger Vereinen und Institutionen

Die Kinder der Grundschule  (16:30 Uhr)


Ev. Kirchenchor (17:15 Uhr)


Ev. Posaunenchor (18:00 Uhr)


Happy Voices (18:45 Uhr)


Die drei Sakande Schwestern / Violine 

(19:30 Uhr)


            Graceland
  (20:15 Uhr) 

AB 16 UHR 

AUF DEM DORFPLATZ
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Online-Vortrag beim Ernährungszentrum
zum Thema "Kaffee ist Kult"

Das Ernährungszentrum im Land-
ratsamt Karlsruhe veranstaltet am 
Mittwoch, 7. Dezember, 18.30 bis 
20 Uhr, einen Online-Vortrag zum 
Thema „Kaffee ist Kult“. Bei einem 
virtuellen Streifzug werden die 
Teilnehmenden vom Strauch zur 
Bohne hin zum Röstkaffee mitge-
nommen in die Welt des Getränks, 
das als täglicher Begleiter bei vielen 
Menschen beliebt ist. Jeder Schritt 

im Produktionsprozess, aber auch 
die Zubereitung hat Einfluss auf 
Geschmack und Qualität. Das Er-
nährungszentrum zeigt die Vielfalt 
auf und hilft dabei, unter Berück-
sichtigung der eigenen Bedürfnisse 
eine bewusste Auswahl zu treffen. 
Eine Anmeldung ist erforderlich 
unter Telefon 0721 936-88630 oder 
per Mail an: ernaehrungszentrum@
landratsamt-karlsruhe.de.

Vier Amateurtheater sind mit 
Inszenierungen zum diesjährigen 
Thema „Bühne frei für eine bes-
sere Welt“ für den Kulturpreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe, dem 
KULT, nominiert. Sie bereiten sich 
nun auf einen Kurzauftritt bei der 
Preisverleihung am 17.12.2022 im 
Kammertheater Karlsruhe vor, bei 
der sie die Jury vollends überzeu-
gen möchten. Immerhin winken 
insgesamt 3.000 Euro als Preisgeld. 
„Mit Blick auf das Ausschreibungs-
thema freuen wir uns bereits, 
Kostproben der Theaterstücke 
für eine bessere Welt auch live auf 
der Bühne erleben zu dürfen“, so 
der Geschäftsführer der Technolo-
gieRegion Karlsruhe GmbH und 
Jurymitglied, Jochen Ehlgötz. Die 
vier nominierten Gruppen kom-
men aus Forst und Bruchsal sowie 
aus Karlsruhe. Mit dabei sind das 
Theater Werkraum Karlsruhe e.V., 
die inklusive Theatergruppe D!E 
SP!NNER!, die Theatergruppe der 
Musik- und Kunstschule Bruchsal 
sowie der Gospelchor Forst e.V. zu-
sammen mit Tiyatro Diyalog Karls-
ruhe. „Die sechsköpfige Jury war 
begeistert, wie kreativ alle Gruppen 
aktuelle gesellschaftliche oder um-
weltbezogene Herausforderungen 
aufgearbeitet und selbst Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt haben“, 
schwärmt der Juryvorsitzende Dr. 
Albert Käuflein. Der Karlsruher 

Vier Theatergruppen aus der Region für 
den Kulturpreis KULT2022 nominiert

Bürgermeister ist gleichzeitig Vorsit-
zender der KulturRegion Karlsruhe, 
die seit über einem Jahrzehnt für die 
Konzeption und Organisation der 
KULT-Ausschreibung und Preisver-
leihung verantwortlich zeichnet.
Hintergrund für das aktuelle Aus-
schreibungsthema ist die Agenda 
2030 der Vereinten Nationen, die 
mit 17 Zielen den Kurs einer nach-
haltigen globalen Entwicklung be-
schreibt. Eine der Leitfragen für die 
Ideengeber des KULT2022 war, wel-
che Impulse aus dem Kulturbereich 
diesen Prozess unterstützen können. 
Da der Kulturpreis der Technologie-
Region Karlsruhe sich in erster Linie 
an ehrenamtliche Kulturakteure 
richtet, rückte unter anderem die 
Zielgruppe der Amateurtheater in 
das Blickfeld. Gesucht waren laut 
Ausschreibung demnach Theater-
stücke und Bühneninszenierungen 
„für eine bessere Welt“, die für 
Probleme sensibilisieren, Lösungs-
möglichkeiten aufzeigen, für deren 
Umsetzung motivieren oder einfach 
nur zum Nachdenken anregen. Es 
durften eigene Ideen und Konzepte 
sein oder auch Interpretationen 
bereits existierender Bühnenstücke. 
Zugelassen waren alle Formen der 
darstellenden Kunst, bei denen auch 
analoge mit digitalen Kulissen und 
Szenen kombiniert werden können.
Alle Informationen zum KULT gibt 
es online unter www.trk.de/kult
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Für den Inhalt der Fraktionsbeiträge sind die Fraktionen und 

die ihnen gleichgestellten Gruppierungen selbst verantwortlich.

Kommunalpolitik direkt im Amtsblatt

die aktivenCDU Bündnis90/DIE GRÜNEN

Sporgasse einen Schritt weiter – wir bleiben dran!
Der Bebauungsplan für den ersten Abschnitt der Sporgassenbebauung 
wurde vom Gemeinderat gebilligt. Wir GRÜNE sind sehr froh, planerische 
Fortschritte an der Sporgasse zu sehen. Der Satzungsbeschluss, das Ende 
des Verfahrens, ist in Sicht. Wir treten klar dafür ein, dass das Projekt 
Sporgasse zu einem erfolgreichen Ende geführt wird, das städtebaulich 
ansprechend ausfällt und den Bürger*innen in der Gesundheitsversorgung 
sehr viel mehr dient als der große Parkplatz bisher – und dies mehr als 50 
Jahre nachdem unsere Vorväter im Unverstand diese riesige Brachfläche 
in die nördliche Altstadt geschlagen haben.

Wir wünschen uns bei folgenden Punkten noch eine Verbesserung: An der 
Bushaltestelle wird der Gehweg durch die TG-Einfahrt auf einen Meter 
Breite verengt. Dies kurz vor der zentralen Bushaltestelle der Innenstadt – 
das geht nicht. Hier muss noch eine andere Lösung her. Außerdem muss 
die Wasserbevorratung in Zisternen ermöglicht bzw. empfohlen werden. 
Für alles Grün, das auf dem neuen steinernen Platz wachsen soll, brauchen 
wir jede Menge Wasser. Die Treppenanlage vom Platz zur Laurentiuskirche 
ist nach wie vor Teil des Plans, auch wenn sie im zeichnerischen Teil nicht 
eingezeichnet ist. 

Das Gesamtprojekt Sporgasse geht über diesen Bebauungsplan des ersten 
Abschnitts hinaus. Folgende Punkte sind für uns GRÜNE im Gesamtpro-
jekt Sporgasse wichtig: 

1.  Der Hochbau für das Ärzte- und Dienstleistungszentrum muss umge-
hend ausgeschrieben und beauftragt werden – durch die Kommunalbau 
GmbH.

2. Die Planung für den zweiten Bauabschnitt ist überfällig und muss jetzt 
endlich starten – hierzu muss wiederum Prof. Baldauf die Stadt beraten – 
und zwar dazu, wie Mediathek, Kultursaal und Wohnen auf der bis jetzt 
noch nicht überplanten Teilfläche untergebracht werden können.

3. Die nördliche Fahrbahn der Sporgasse muss unmittelbar nach Abschluss 
des Tiefgaragenbaus wieder hergestellt werden. Die notwendigen Mittel 
hierzu sind noch in den Haushalt 2023 einzustellen.

Ein anderes Thema: Das neue Bussystem in Bretten geht am 12. Dezember 
in sein erstes reguläres Betriebsjahr. Das heißt, dass viele Regelungen, an 
denen in den letzten Wochen noch nachjustiert wurde, jetzt so bleiben 
bis Dezember 2023. Das Rendezvous-System löst noch keine große Begeis-
terung aus, weil sich manche Fahrzeiten verlängern und die Übergänge 
zur Bahn nicht wirklich gut sind. Insgesamt ist das neue System aber ein 
Gewinn für Bretten. Die Bevölkerung weiß davon aber noch zu wenig. 
Deshalb brauchen wir mehr Öffentlichkeitsarbeit und im Jahr 2023 eine 
Evaluierung des Systems mit Hilfe einer Fahrgast- und Bevölkerungsbefra-
gung. Wir werden zu gegebener Zeit darauf zurückkommen.

Es grüßen Ute Kratzmeier, Otto Mansdörfer, Ira Müller-Kschuk und 
Fabian Nowak

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

In der vergangenen Fraktionssitzung hat die CDU-Fraktion dem Bebau-
ungsplan Sporgasse zugestimmt. Vor genau zwei Jahren wurde seitens 
des Gemeinderats der städtebaulichen Planung „Dienstleistungszentrum 
mit Arztpraxen, Platzfläche, Freitreppe und Wasserspiele, Tiefgarage“ 
einstimmig (mit einer Enthaltung) zugestimmt.

Genau auf dieses Konzept ist der heute vorliegende Bebauungsplan 
abgestimmt. Der geplante Neubau ist architektonisch weitgehend in die 
bestehende Struktur der Innenstadt gut eingebunden. Diese moderne und 
gleichzeitig die Altstadtsatzung beachtende Architektur erfüllt die von uns 
gewünschte Innenstadt-Entwicklungs-Maßnahme. 

Den Eingaben von „Trägern öffentlicher Belange“ wurde Rechnung getra-
gen. Eine Forderung seitens der VBU greifen wir gerne auf:
Die CDU-Fraktion beantragt, die Platzfläche nochmals zu diskutieren. Der 
geplante Platz sollte unseres Erachtens größer geplant werden - dies ist jetzt 
noch möglich. Beispielsweise sollte u.a. bei Bedarf der Wochenmarkt und 
andere kleinere städtische Veranstaltungen dort ausreichend Platz finden 
können. Hierzu benötigen wir die genauen Maße des Platzes, verschiedene 
Ansichten und Alternativen zur jetzigen Planung. 
Für den II. Bauabschnitt im östlichen Teil muss unseres Erachtens in ei-
nem separaten B-Plan umgehend ein konkretes städtebauliches Konzept 
erarbeitet und abgestimmt werden.
Innerhalb der Fünf-Wochen-Auslagefrist dieses Bebauungsplans gingen 
keine Stellungnahmen seitens der Bevölkerung ein. So können wir davon 
ausgehen, dass die Bevölkerung dieses städtebauliche Projekt akzeptiert 
und damit auch die Zukunft moderner Praxen im Zentrum unserer Stadt 
wünscht und befürwortet.

CDU fordert Unterstützungsangebot für KVV-App

Das neue Bussystem in Bretten ist eine hervorragende und notwendige 
Bereicherung für die Infrastruktur unserer Stadt. Auf manchen Linien und 
Abschnitten nutzen kaum oder keine Bürger*innen dieses Angebot. Aber: 
Ungenutzte Strecken bzw. Teilstrecken werden bei negativen Fahrgastzahlen 
mittelfristig gestrichen werden. Eine nicht unerhebliche Anzahl unserer 
betagten Bürger*innen würden diese Linien gerne nutzen. Hierzu ist es 
aber erforderlich, dass die Fahrt in Ruhe von zuhause aus per Handy und 
App gebucht werden kann. Hierzu ist es auch erforderlich, dass die Stadt 
hierfür umgehend Hilfsangebote anbietet, wie diese App zu handhaben ist.
Die zentrale Tourist-Info böte sich hierfür als zentrale Anlaufstelle bestens 
an. Zusätzliche Personalkosten entstehen keine.
Wollen wir, dass unser Bussystem auf allen Linien überlebt, benötigen wir 
dieses zusätzliche Angebot als eine Möglichkeit (von vielen), das Busfahren 
attraktiver zu machen.

Ihre CDU Fraktion
Martin Knecht, Bernd Neuschl
Kurt Dickemann, Dr. Joachim Leitz, Isabel Pfeil und Ulrich Schick

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Fraktion „die aktiven“ hat sich in der Vergangenheit vehement gegen 
das von der Stadtverwaltung geplante Ärzte- und Dienstleistungszentrum 
ausgesprochen. Auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung wollten 
wir unsere Standpunkte vertreten, doch unmittelbar vor der Beratung des 
betreffenden Tagesordnungspunktes warf die Verwaltungsspitze unserem 
Vorsitzenden Jörg Biermann Befangenheit auf Grund seiner Position als 
Vorsitzender des Vereins Brettener Unternehmer e.V. (VBU) vor. Daraufhin 
musste er unter Protest in den Zuschauerreihen Platz nehmen und konnte 
nicht wie ursprünglich geplant das Statement der aktiven vortragen, indem 
es zum einen um die Unterbringung interessierter Ärzte im entstehenden 
Ärztehaus an der Rechbergklinik und zum anderen um die Forderung 
einer Neuüberplanung des Bereichs gegangen wäre. Denn die Fraktion 
„die aktiven“ plädiert für eine Neuüberplanung des Sporgassenareals, um 
eine Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität durch Bepflanzungen 
und eine Einbeziehung des Elements Wasser sowie eine multifunktionale 
Aktionsfläche und eine kleine Markthalle angepasst an die Wünsche aus 
der Bevölkerung zu erreichen. Doch diese Punkte konnten auf Grund des 
Befangenheitsvorwurfs nicht wie geplant vorgetragen werden.

Der Anstand hätte es geboten, die gesamte Fraktion schon vor Beginn der 
Gemeinderatssitzung über diese Entscheidung der Stadtverwaltung zu 
informieren. Dann wäre gewährleistet gewesen, dass auch ohne unseren 
Vorsitzenden ein Statement zur Genehmigung des Bebauungsplans im 
geplanten Umfang abgegeben werden kann. Ein solches Verhalten kann 
nicht toleriert werden. Unser Vorsitzender Jörg Biermann hat bereits 
Widerspruch beim Regierungspräsidium eingelegt. Die Entscheidung in 
dieser Sache ist abzuwarten.

Ihre Fraktion „die aktiven“: Jörg Biermann, Aaron Treut, Wolfgang Lübeck, 
Armin Schulz und Hermann Fülberth

Öffentliche Bekanntmachungen

Aufstellung des Bebauungsplanes „Beim Weiherbrunnen, 1. Ände-
rung und Erweiterung“ mit örtlichen Bauvorschriften, Gemarkung 
Bauerbach

- Billigung des Vorentwurfes des o.a. Bebauungsplanes mit örtlichen 
Bauvorschriften und Begründung
- Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO).

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
10.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans „Beim Weiherbrunnen, 
1. Änderung und Erweiterung“ in Bauerbach mit örtlichen Bauvorschrif-
ten beschlossen. Am 22. November 2022 billigte der Gemeinderat den 
Vorentwurf und beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die vorgezogene Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange u.a. gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO.

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften erfolgt 
im Regelverfahren gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 74 
Abs. 7 Landesbauordnung (LBO). Eine artenschutzrechtliche Untersu-
chung hat stattgefunden. Ein Umweltbericht wurde angefertigt. 

Ziele und Zwecke der Planung
Im inhaltlichen Kontext mit dem ersten Teilgebiet „Obere Krautgärten, 
1. Änderung“ ist das Ziel der Planung die örtliche Bedarfsdeckung für 
den Wohnungsbau. Im Zuge einer Überarbeitung der Planung und der 
Erweiterung des bisherigen Plangebiets „Beim Weiherbrunnen“sollen mit 
diesem Lösungsansatz das Problem der verkehrlichen Anbindung gelöst 
und die Erschließungskosten deutlich gesenkt werden. Dabei wird trotz 
der - rechtlich erforderlichen – Betreibung von zwei Verfahren die Ent-
wicklung der Teilgebiete ‚Obere Krautgärten‘ und ‚Beim Weiherbrunnen‘ 
zusammen betrachtet.

Im Zuge der Erweiterung des Plangebiets in südliche und westliche 
Richtung finden eine intensive Auseinandersetzung mit den dortigen 
Naturraumbelangen sowie eine Abstimmung von naturräumlichen und 
wasserwirtschaftlichen Belangen statt. 

Ebenso werden Schallschutzbelange aus der benachbarten Stadtbahnlinie 
berücksichtigt.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
findet mittels Planauslage statt.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften sowie 
mit Begründung und Umweltbericht wird in der Zeit vom 

9. Dezember 2022 bis einschließlich 20. Januar 2023

im Technischen Rathaus Bretten beim Amt Stadtentwicklung und Bau-
recht, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 75015 Bretten, vor dem Zimmer 
213, während der üblichen Dienstzeiten, zur Einsicht öffentlich ausgelegt.

Während der vorgenannten Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung; Äußerungen zur Planung können beim 
Amt Stadtentwicklung und Baurecht, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 75015 
Bretten, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
oder per Mail unter bauleitplanung@bretten.de abge-
geben werden. Schriftlich abgegebene Stellungnahmen 
sollten die vollständige Anschrift des Verfassers und ggf. 
die genaue Bezeichnung des betroffenen Grundstücks/
Gebäudes enthalten. Die Stellungnahmen werden auf 
jeden Fall entgegengenommen, auch wenn sie dieser 
Bitte nicht entsprechen.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung für das oben 
aufgeführte Verfahren unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte oder nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Planung nicht von Bedeutung ist.

Soweit personenbezogene Daten angegeben werden, 
werden diese auf Grund § 3 Abs. 1 BauGB ausschließ-
lich zum Zweck der Durchführung des Verfahrens 

erhoben und verarbeitet. Auf weitere Hinweise zum Datenschutz, Daten-
erhebung und Datenschutzbeauftragten wird auf die Homepage der Stadt 
Bretten http://www.bretten.de/datenschutzerklaerung verwiesen. 

Gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt dieser Bekanntma-
chung bzw. diese Bekanntmachung selbst, der vom Gemeinderat gebilligte 
Vorentwurf mit Begründung samt Gutachten zusätzlich auf der Internet-
seite der Stadt Bretten unter www.bretten.de/wirtschaft-energie-umwelt/
bebauungspläne-im-verfahren eingestellt und sind somit dort einsehbar. 
Zugriff besteht auch über das zentrale Internetportal des Landes Baden-
Württemberg unter www.uvp-verbund.de/kartendienste.

Bretten, 30. November 2022

Martin Wolff
Oberbürgermeister
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Bebauungsplan "Beim Weiherbrunnen -
1. Änderung und Erweiterung",

der Stadt Bretten,
 

    Gemarkung Bauerbach

  - Neuer Abgrenzungsplan - Beim Weiherbrunnen -
1. Änderung und Erweiterung (Anlage 1)

Stadtentwicklung und Baurecht Mai 2022

M:1:1250
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Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 2005 der Verwaltungsge-
meinschaft Bretten-Gondelsheim für die Darstellung/Ausweisung einer 
Wohnbaufläche („Beim Weiherbrunnen, 1. Änderung und Erweiterung“, 
Gemarkung Bretten-Bauerbach

- Billigung des Vorentwurfs zur (punktuellen) FNP-Änderung mit Be-
gründung 
- Beschluss über die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB sowie die vorgezogene Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange u.a. gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bretten-Gondelsheim 
hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2022 gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 Bauge-
setzbuch (BauGB) die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des FNP 2005 
für die Darstellung/Ausweisung einer Wohnbaufläche („Beim Weiherbrunnen, 
1. Änderung und Erweiterung“), Gemarkung Bretten-Bauerbach, beschlossen.

Für den Geltungsbereich sind die abgedruckten Planzeichnungen maßgebend.

Der Vorentwurf zur (punktuellen) FNP-Änderung wurde in der Sitzung des 
Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bretten/
Gondelsheim am 29.11.2022 gebilligt und die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung findet mittels Planauslage statt.

Der Vorentwurf zur FNP-Änderung mit Begründung wird in der Zeit vom

09. Dezember 2022 bis einschließlich 20. Januar 2023

im Technischen Rathaus Bretten beim Amt Stadtentwicklung und -planung, 
Hermann-Beuttenmüller-Straße 6, 75015 Bretten, Zimmer 213, während der 
üblichen Dienstzeiten, zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Bitte beachten Sie die 
geltenden Corona-Regeln.

Während der vorgenannten Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung; Äußerungen zur Planung können beim Amt Stadtent-
wicklung und Baurecht, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 75015 Bretten, schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift oder per Mail unter bauleitplanung@bretten.de 
abgegeben werden. Schriftlich abgegebene Stellungnahmen sollten die vollstän-
dige Anschrift des Verfassers und ggf. die genaue Bezeichnung des betroffenen 
Grundstücks/Gebäudes enthalten. Die Stellungnahmen werden auf jeden Fall 
entgegengenommen, auch wenn sie dieser Bitte nicht entsprechen.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Aus-
legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung für das oben 
aufgeführte Verfahren unberücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungs-
gemeinschaft Bretten-Gondelsheim deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Planung nicht von 
Bedeutung ist.

Soweit personenbezogene Daten angegeben werden, werden diese auf Grund 
§ 3 Abs. 1 BauGB ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Verfahrens 
erhoben und verarbeitet. Auf weitere Hinweise zum Datenschutz, Datenerhebung 
und Datenschutzbeauftragten wird auf die Homepage der Stadt Bretten http://
www.bretten.de/datenschutzerklaerung verwiesen. 

Gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt dieser Bekanntmachung bzw. 
diese Bekanntmachung selbst, der vom Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Bretten-Gondelsheim gebilligte Entwurf mit Begründung mit integ-
riertem Umweltbericht bis zum Ende der öffentlichen Auslegung zusätzlich auf der 
Internetseite der Stadt Bretten unter www.bretten.de/wirtschaft-energie-umwelt/
bebauungspläne-im-verfahren eingestellt und sind somit dort einsehbar. Zugriff 
besteht auch über das zentrale Internetportal des Landes Baden-Württemberg 
unter www.uvp-verbund.de/kartendienste.

Bretten/Gondelsheim, 30.11.2022

Wolff, Oberbürgermeister und Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses der 
Verwaltungsgemeinschaft Bretten-Gondelsheim

Bebauungsplan „Sporgassenareal, 1. Abschnitt“ mit örtlichen Bauvor-
schriften, Gemarkung Bretten
- Billigung des überarbeiteten Entwurfes des Bebauungsplanes mit örtlichen Bau-
vorschriften und Begründung
- Öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB und § 74 
Abs. 7 Landesbauordnung (LBO)

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03.03.2020 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Sporgassenareal, 1. Abschnitt“, mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemarkung Bretten, beschlossen, den Entwurf gebilligt und 
dessen öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO beschlossen.

Die Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften erfolgt im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 BauGB und § 13a i.V.m. § 74 Abs. 7 LBO ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Planung kann dem zusammen mit dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Abgrenzungsplan vom März 2020 entnommen 
werden. 

In Vollzug des oben genannten Beschlusses lag der Entwurf des oben aufgeführten 
Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung in der Zeit vom 
17.04.2020 bis einschließlich 20.05.2020 zur Einsicht öffentlich aus.

Auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen erfolgte im Rahmen der Gesamtab-
wägung eine Anpassung bzw. Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes. Die 
vorgenommenen Anpassungen sind teilweise auch redaktioneller Natur. Da hier 
allerdings Festsetzungen geändert werden, ist eine erneute öffentliche Auslegung 
notwendig. 

In den während der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden folgende 
Anregungen und Bedenken vorgebracht, mit denen folgendermaßen umgegangen 
wurde: 
- korrekte Rechtsgrundlage für Festsetzung Urbanes Gebiet verwenden -> Rechts-
grundlage wurde aktualisiert (Klarstellung)
- Ergänzung Aussagen zu Erdmassenausgleich in der Begründung -> Aussagen zum 
Erdmassenausgleich wurden in den Hinweisen ergänzt
- verbindliche Festlegung Artenschutzmaßnahmen -> Artenschutzbezogene Maß-
nahmen im Hangbereich wurden eingearbeitet (Ergänzung)
- Überprüfung Schallschutzgutachten (Ergänzung bzgl. zugelassener Teilnutzungen 
Wohnen und Einzelhandel -> Gutachten wurde mittlerweile überarbeitet, Festset-
zung zum Lärmschutz wurden aktualisiert (Änderung)
- Beantragung Aussetzung Verfahren wg. nicht ausreichender Diskussion während 
Corona -> aufgrund wie üblich laufender Bebauungsplanverfahren und wie üblich 
laufender Beschlussfassungen des Gemeinderats kann Verfahren zu Ende geführt 
werden (keine Berücksichtigung)
- Durchsetzung altstadttypischer Dachneigung gem. Altstadtsatzung -> Festsetzun-
gen orientieren sich an der 1. Änderung der Altstadtsatzung mit altstadttypischer 
Dachneigung und dem Ergebnis der Ausschreibung (Teilnahmewettbewerb/Ver-
handlungsverfahren) für die Bebauung des westlichen Sporgassenareals (Anregung 
wird durch Detailänderungen bei der Dachneigung berücksichtigt)
- aussagefähige Parkplatzbilanz -> Verweis auf die zwischenzeitlich als Alternative 
zum Sporgassenparkplatz zusätzlich eingerichteten Stellplätze sowie eine vorge-
sehene Parkplatzuntersuchung in der Innenstadt in den nächsten Jahren, die die 
Grundlage für ein digitales Parkleitsystem zur Gartenschau 2031 darstellen soll 
(Anregung ausreichend berücksichtigt)
- Verkehrsberuhigung angrenzende Weißhofer Straße als Schutz für Schüler des 
Schulzentrum Mitte -> angrenzende Weißhofer Straße befindet sich nicht innerhalb 
des Geltungsbereichs und wird auch unter Berücksichtigung der Verkehrsver-
hältnisse im näheren Umfeld des Stadtkerns (u.a. auch neues Rendezvoussystem 
der Stadtbusse) separat behandelt. Der Umbau der Weißhofer Straße im Bereich 
östlich des Marktplatzes bis Sporgasse mit verbesserten Fußwegen und einer Tem-
poreduzierung für den KFZ-Verkehr ist im Zeitraum 2025-2026 vorgesehen (keine 
Berücksichtigung im Verfahren)
- Erhalt Böcklehaus i.V.m. Verlegung Polizeirevier und Direktverbindung zur Heil-
bronner Straße -> angefragte Bereiche bleiben weiterhin außerhalb des Plangebiets; 
aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen des Gemeinderats fand jedoch 
eine teilweise Berücksichtigung der Anregung bereits statt (Erhalt Böcklehaus, 
Direktverbindung nicht realisierbar)
- zusätzliche Überplanung Südseite Sporgasse (städtebauliche Ordnung)/ Aufwer-
tung (gepl.) Sporgassenplatz durch Vergrößerung als Platzfolge Sporgassenplatz-
Marktplatz -> angefragte Bereiche auf der Südseite der Sporgasse bleiben weiterhin 
außerhalb des Plangebiets; ein größerer neuer Platz im Sporgassenareal ließe nur 
noch eine begrenzte Bebauung östlich davon zu und wäre zu groß dimensioniert 
für den Altstadtbereich; aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen des 
Gemeinderats und angesichts der laufenden Baumaßnahmen wird die Platzgröße 
beibehalten (keine Berücksichtigung) 
- Verzicht auf Ärztehausnutzung (befürchtete Konkurrenz zu Einrichtungen im 
Kraichgauzentrum und auf dem Rechberg), stattdessen zusätzliche Läden, Markt-
halle, Wohnen, Mediathek -> aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen des 
Gemeinderats und angesichts der laufenden Baumaßnahmen wird die Nutzung 
Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen beibehalten (keine Berücksichtigung)
- Unterstützung Gastronomie nach Corona durch Senkung Hebesätze -> Anregung 
nicht relevant für Bebauungsplanverfahren und auch durch zwischenzeitliche 
Beschlussfassung des Gemeinderats zur Unterstützung von Betrieben überholt 
(keine Berücksichtigung)
- Streckung Innenstadtbaustellen -> Anregung nicht relevant für Bebauungsplan-
verfahren; Koordination von Baustellen im Stadtkern nur begrenzt möglich, für 
Umsetzungszeitpunkte besteht teils auch die Abhängigkeit von Fördermitteln. 
Dem Gemeinderat wurde kürzlich eine Übersicht der in den nächsten Jahren in 
der Innenstadt geplanten Baustellen/Bauvorhaben vorgelegt, die dieser positiv zur 
Kenntnis nahm (keine Berücksichtigung)
- Bushaltestelle zu schmal (zusätzliche Gehsteigbreite einplanen) -> nach den 
Bauplänen findet nur eine geringe Verkürzung der Busbucht und eine Einengung 
am Ostende der Bushaltestelle, aber keine Einengung des Aufstellbereichs der 
Bushaltestelle statt (keine relevante Beeinträchtigung)
- Leitungsverlegungen/ Berücksichtigung Zisternen -> Anregung wird über weitere 
Präzisierungen berücksichtigt 

Die Baugrenzen wurden im überarbeiteten Entwurf leicht zurückgenommen; zum 
einen ist ein geringfügig verkleinerter Eingriff in die Böschung am nördlichen Rand 
vorgesehen, zum anderen erfolgte eine geringfügige Anpassung an den Baukörper 
der Tiefgarage am südlichen Rand.

Weiterhin wurde eine zwischenzeitlich realisierte Trafostation im nordwestlichen 
Plangebiet flächenmäßig berücksichtigt.

Umweltbezogene Informationen
Durch die Bebauungsplanänderung werden keine umweltrechtlichen Belange 
berührt, eine Umweltprüfung und ein spezieller Umweltbericht entfallen im be-
schleunigten Bebauungsplanverfahren. In der Begründung des Bebauungsplans 
ist dennoch eine Auseinandersetzung mit den Umweltbelangen dokumentiert.

Für das Bebauungsplangebiet wurde bereits eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) durch das Büro Wonnenberg, Karlsruhe, vorgenommen, deren 
Ergebnisse in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen sind.  Zudem wurde vom 
Büro Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG, Karlsruhe, eine schalltechnische 
Untersuchung angefertigt. 

Zum gesamten überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes wird auf die weiteren 
Erläuterungen in der Begründung verwiesen.

In seiner Sitzung am 22.11.2022 hat der Gemeinderat der Stadt Bretten die wäh-
rend der öffentlichen Auslegung seitens der Öffentlichkeit sowie während der 
Beteiligung der Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Interessen-
verbänden abgegebenen Stellungnahmen/gemachten Äußerungen behandelt und 
den geänderten Entwurf des Bebauungsplans „Sporgassenareal, 1. Abschnitt“ mit 
örtlichen Bauvorschriften und Begründung gebilligt. Ferner hat der Gemeinderat 
die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gemäß  § 13a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB  i.V.m. § 4 Abs. 
2 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO beschlossen.

Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes „Sporgassenareal, 1. Abschnitt“, 
Gemarkung Bretten, wird samt Begründung, Artenschutzbericht und Schalltech-
nischer Untersuchung in der Zeit vom  

09. Dezember 2022 bis einschließlich 20. Januar 2023

im Technischen Rathaus Bretten beim Amt Stadtentwicklung und Baurecht, 
Hermann-Beuttenmüller-Straße 6, 75015 Bretten, vor dem Zimmer 213, zur 
Einsicht erneut öffentlich ausgelegt. Eine Terminvereinbarung ist dazu nicht 
erforderlich. Die geltenden Vorschriften zur Vermeidung der Corona-Pandemie 
sind zu beachten.

Während der vorgenannten Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung; Äußerungen zur Planung können beim Amt Stadtent-
wicklung und Baurecht, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 75015 Bretten, schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift oder per Mail unter bauleitplanung@bretten.de 
abgegeben werden. Schriftlich abgegebene Stellungnahmen sollten die vollständige 
Anschrift des Verfassers und ggf. die genaue Bezeichnung des betroffenen Grund-
stücks/Gebäudes enthalten. Die Stellungnahmen werden auf jeden Fall entgegen 
genommen, auch wenn sie dieser Bitte nicht entsprechen.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Aus-
legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung für das oben 
aufgeführte Verfahren unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt deren 
Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Planung nicht von Bedeutung ist.

Soweit personenbezogene Daten angegeben werden, werden diese auf Grund 
§ 3 Abs. 1 BauGB ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Verfahrens 
erhoben und verarbeitet. Auf weitere Hinweise zum Datenschutz, Datenerhebung 
und Datenschutzbeauftragten wird auf die Homepage der Stadt Bretten http://
www.bretten.de/datenschutzerklaerung verwiesen. 

Gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt dieser Bekanntmachung bzw. 
diese Bekanntmachung selbst, der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf mit Begrün-
dung, samt Gutachten bis zum Ende der öffentlichen Auslegung zusätzlich auf der 
Internetseite der Stadt Bretten unter www.bretten.de/wirtschaft-energie-umwelt/
bebauungspläne-im-verfahren eingestellt und sind somit dort einsehbar. Zugriff 
besteht auch über das zentrale Internetportal des Landes Baden-Württemberg 
unter www.uvp-verbund.de/kartendienste.

Bretten, 30.11.2022

Martin Wolff, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachungen

Änderung des Flächennutzungsplans 2005

im Bereich "Beim Weiherbrunnen, 1.Änderung und Erweiterung"

FNP, Bestand 
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Gemarkung Bretten
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Bauerbach

Stadtteilnachrichten

Büchig
Rinklingen

Diedelsheim

Neibsheim

Seniorennachmittag
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, liebe Seniorinnen, liebe 
Senioren,
die Mitglieder der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB), die 
Ortsverwaltung und der Ortschafts-
rat sind derzeit dabei, den traditio-

Einladung zur Bürgerweihnacht 
in Büchig
Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger!
In seiner Sitzung vom 17.11.22 hat 
sich der Ortschaftsrat dazu entschie-
den, dass wir die Veranstaltung zur 
Bürgerweihnacht in diesem Jahr 
durchführen möchten.Termin wäre 
Sonntag, 11.Dezember um 14:30 
Uhr in der Bürgerwaldhalle.
Eingeladen sind alle Bürger/innen, 
die das 65. Lebensjahr erreicht ha-
ben. Selbstverständlich darf jeder 
seine/n Partner/in mitbringen. 
Eine Maskenpflicht besteht nicht, 
die Benutzung einer Maske ist aber 
jedem freigestellt. 
Gemeinsam mit dem Gesangsver-
ein Frohsinn Büchig erwarten Sie 
die Mitglieder des Ortschaftsrates 
in der weihnachtlich geschmück-
ten Bürgerwaldhalle. Bei Kaffee 
und Kuchen bzw. einem kleinen 
Vesper und einem unterhaltsamen 

Ortschaftsratssitzung
Einladung zur öffentlichen Sitzung 
des Ortschaftsrats am Donnerstag, 
den 8. Dezember, um 19 Uhr, in die 
Sporthalle in Rinklingen.
Tagesordnung
TOP 1: Bürgerfragestunde
TOP 2: Fluchttreppe Schulgebäude 
TOP 3: Jahresrückblick 
TOP 4: Jahresaussicht 2023
TOP 5: Bauanträge
TOP 6: Aktuelles  
TOP 6: Bekanntgaben/
Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Timo Hagino, Ortsvorsteher

Seniorennachmittag
Herzliche Einladung am 14.12.2022, 
um 15 Uhr, zu einem adventlichen 
Nachmittag im Kindergarten. 
Zu Kaffee, Kuchen und kleinen 
Snacks laden wir herzlich ein. 
Wir freuen uns auf viele Gäste. 
Liebe Grüße, das Helferteam

Adventsfenster 
am Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr.
Bereits zum 3. Mal beteiligt sich 
die Ortsverwaltung bei der Aktion 
Bauerbacher Adventsfenster. Das 
Adventsfenster am Schaukasten der 
Ortsverwaltung wird am Mittwoch, 
7. Dezember, um 18 Uhr geöffnet. 
Wir freuen uns, dass in diesem Jahr 
wieder ein Bewirtung möglich ist. Es 
gibt Glühwein und Gebäck – bitte 
eine Tasse mitbringen!

Dorfplatz-Treff
Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, bei 
der Ortsverwaltung
Der nächste Dorfplatz-Treff findet 
am Mittwoch, 7. Dezember, bereits 
um 18 Uhr, beim Adventsfenster 
der Ortsverwaltung statt. Es gibt 
Glühwein und Gebäck – bitte eine 
Tasse mitbringen! 

Weihnachtsmarkt in Diedels-
heim am 2. und 3. Dezember
Liebe Diedelsheimer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger,
nach 2 Jahren Pause darf ich Sie 
wieder auf dem Diedelsheimer 
Weihnachtsmarkt begrüßen, der in 
diesem Jahr auf dem Gelände des 
Tennisclubs Diedelsheim statt-
findet.  Wir beginnen am Freitag, 
02.12.2022 um 18.00 Uhr mit einer 
Glühweinparty.
Am Samstag, 03.12.2022 eröffnen 
Ortsvorsteher Kern und Oberbür-
germeister Wolff um 14.00 Uhr 
offiziell den Weihnachtsmarkt. 
Zahlreiche Vereine und Organi-
sationen versorgen Sie mit Essen 
und Trinken, Kunsthandwerk oder 
Kalender mit weihnachtlichen Ge-
schichten. Was wäre ein Weihnachts-
markt ohne musikalische und tän-
zerische Umrahmung? Die Schulen 
und Kindergärten, CVJM, TSV und 
zu guter Letzt der Posaunenchor 
Diedelsheim unterhalten Sie gerne. 
Der Veranstalter und die Mitwir-
kenden freuen sich über zahlreiche 
Gäste aus Nah und Fern. 
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Stadt Bretten
Bildung und Kultur
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr & Sa 9-13 Uhr 
www.erlebe-bretten.de  

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
75015 Bretten  
Tel.: 07252 583710 
Email: touristinfo@bretten.de

Online-Vortrag: Moderne Landwirtschaft aus dem Blickwinkel 
der Bienen, 222-10028       
Aus der Sicht aller Blütenbesucher haben sich die Landschaften in den 
letzten Jahrzehnten massiv verändert und schränken dadurch die Über-
lebenschancen vieler Bienenarten zunehmend ein. Welche Rolle spielen 
die Landwirtschaft und der chemische Pflanzenschutz? Was können 
und müssen wir tun, um die Artenvielfalt dieser wichtigen Bestäuber zu 
sichern?
Mi 07.12., 18-19:30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Pivot-Tabellen mit Excel, 222-50121        
Mit der Pivot-Tabelle bietet Excel die Möglichkeit, Daten aus einer Excel-
Tabelle schnell und einfach auszuwerten. Auch grafische Darstellungen 
sind im Handumdrehen möglich. Neben der grundlegenden Einführung 
in das Thema zeigt der Dozent anhand verschiedener Beispiele Einsatz-
szenarien für Pivotanwendungen.
Do 08.12., 17-20 Uhr, 36 Euro

Kochkurs: Weihnachtliche Genüsse, 222-30559       
Fr 09.12., 19-22:30 Uhr, 20 Euro zzgl. ca. 16 Euro Lebensmittelkosten

Weihnachtsgeschenke selber basteln für Kinder ab sechs Jah-
ren, 222-21004       
Sa 10.12., 13-15 Uhr, 11 Euro zzgl. ca. 3 Euro Materialkosten

Webseminar: Arbeiten mit großen Listen in Excel, 222-50125        
Oft wird in Excel mit umfangreichen Listen gearbeitet, die man nicht 
umfassend überblickt. Dieses kompakte Seminar zeigt Ihnen, wie Sie 
mit Listen im XXL-Format richtig arbeiten und was Sie beachten sollten.
Mi 14.12., 15-18 Uhr, 36 Euro

Angebote der vhs 
Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

KulturStadt Bretten

Museum im Schweizer Hof, Engelsberg 9
Öffnungszeiten: Sa, So / Feiertage 11 – 17 Uhr,  Mi 15 – 19 Uhr, Eintritt frei!

Fr 09.12., 20 Uhr, Bürgersaal im Alten Rathaus

Wildes Holz – Alle Jahre wilder
Die Tradition sieht für die Blockflöte zu Weihnachten eine verhängnisvolle 
Rolle vor: Eigentlich will sie niemand hören, aber sie gehört halt irgendwie 
dazu. So wird die Blockflöte zum 
perfekten Instrument gegen Weih-
nachtsharmonie. Da ist der Punk 
nicht weit!

Hier kommen die drei Musiker von 
Wildes Holz ins Spiel: sie kom-
binieren das kleine Folterholz mit 
einer akustischen Gitarre, einem 
Kontrabass und einer ordentlichen 
Portion Rock ’n' Roll. Es entsteht 
eine irrwitzige Musik, die Virtuosität 
und Trash, Romantik und Disko 
miteinander verbindet. 

Tickets: 22 Euro, erm. 18 Euro bei der Tourist-Info Bretten und Abendkasse

Stadtbücherei, Untere Kirchgasse 5, 07252 957613

Dauerausstellung im Museum Schweizer Hof 
Deutsches Schutzengelmuseum
Das umfassend erneuerte Deutsche Schutzengelmu-
seum Bretten zeigt zahlreiche Exponate zum Thema 
Schutzengel, Schutzgeister und Schutzgötter.

Di 06.12., 13 Uhr
Kultur.Pause: Willkommen im Himmel!      
Wir wollen die dunklen Wintertage nutzen, um während 
der Mittagspause in himmlische Welten einzutauchen! 
Kurze Führung durch die neu gestaltete Dauerausstellung im Deutschen 
Schutzengelmuseum.
Dauer: ca. 30 min. Eintritt frei! Voranmeldung bei der Tourist-Info bis zum 01.12.2022.

bis 27.11.2022, Museum im Schweizer Hof 
Sonderausstellung: Demokratie wagen? Baden 1818–1919
Die aktuelle Sonderausstellung in Kooperation mit dem Generallandes-
archiv Karlsruhe „Demokratie wagen? Baden 1818–1919“ endet am  
Sonntag, den 27. November 2022.   Eintritt frei! 

06.01. bis 26.03.2023, Museum im Schweizer Hof 
Sonderausstellung: Träume der Kindheit
Eine Sonderausstellung über buntes, aktuelles und 
längst vergessenes Spielzeug sowie zu besonderen 
Fund- und Lieblingsstücken aus der Kindheit durch 
die Jahrzehnte.

So 11.12., 11 Uhr
Öffentliche Altstadtführung
Lassen Sie sich während der Führung durch die Altstadt von den Se-
henswürdigkeiten Brettens verzaubern. Folgen Sie dem Stadtführer 
durch den beeindruckenden historischen Stadtkern und erfahren Sie viel 
Interessantes und Wissenswertes über Pfeiferturm, 

Treffpunkt: Marktbrunnen, 5 Euro, ca. 90 Min.,  Anmeldung bei der Tourist-Info

Tourist-Info, Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

KulturStad
t

Sa 03.12., 11:30 Uhr, Stadtbücherei
Vorlesezeit 
Abenteuerliche, lustige, schöne und spannende Geschichten für Kinder 
von 5 bis 7 gibt es einmal im Monat in der Stadtbücherei, dieses Mal in 
vorweihnachtlicher Stimmung mit Sibille Elskamp. 
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung bei der Stadtbücherei wünschenswert. 

Do 15.12., 19 Uhr, Bürgersaal im Alten Rathaus
Musik und Poesie zur Weihnachtszeit
Die Jugendmusikschule Unterer Kraichgau e.V. Bretten und die Stadtbü-
cherei laden ein zu einem vorweihnachtlichen literarisch-musikalischen 
Hörgenuss. Es musizieren in einem abwechslungsreichen Programm 
vorweihnachtlicher Musik Schülerinnen und Schüler der Jugendmusik-
schule, untermalt mit weihnachtlich besinnlichen Texten, vorgetragen 
von Anette Giesche. 
Der Eintritt ist frei.

Filme streamen mit der Stadtbücherei: 
Filmfriend präsentiert zwei filmische Adventskalender
Jeder, der einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt, kann dieses Strea-
mingportal kostenfrei nutzen. Über 3.500 Spielfilme, Dokus & Kinderfilme 
(mit FSK und Altersempfehlung) sind im Angebot. 
Der Zugang zu filmfriend erfolgt über die Website der Stadtbücherei (eBi-
bliothek) https://bibliotheken.komm.one/bretten/
Ab 1. Dezember gibt es täglich einen Überraschungsfilm:
https://www.filmfriend.de/de/pages/adventskalender
und als Miniserie „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“:
https://www.filmfriend.de/de/series/59ccdf06-8034-43ea-937c-c89a-
679ab751

Badische Landesbühne

Do 01.12., 19:30 Uhr,  Stadtparkhalle

Fisch zu viert Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer

Diener Rudolf arbeitet im Haus-

halt von drei wohlhabenden 

Schwestern. Stets kümmert 

er sich um all ihre Wünsche – 

nicht nur beim Einkaufen oder 

Kochen. Mit jeder von ihnen 

hat er bereits zärtliche Stunden 

verbracht, natürlich ohne das 

Wissen der jeweils anderen. 

Nun aber hat Rudolf genug! Er 

will eine Weltreise machen. Doch 

dafür braucht er Geld! Wie gut, dass jede der Schwestern zugesagt hat, ihn 

mit einer größeren Summe in ihrem Testament zu bedenken. Er bittet die 

Frauen, ihn auszubezahlen. Keine will sich an die Vereinbarung erinnern. 

Als Rudolf damit droht, delikate Geheimnisse aufzudecken, sind sich die 

Schwestern einig: Der Diener muss schnellstens um die Ecke gebracht 

werden! Aber wie? Dann serviert Rudolf ein ganz besonderes Menü ... 

Tickets: 13 Euro / 9 Euro erm.  (Kat. 1), 12 Euro / 8 Euro erm. (Kat. 2) bei der Tourist-Info 

Bretten und an der Abendkasse

Programm werden wir Sie alle „ver-
zaubern“! („kleiner Hinweis auf das 
Programm!!“)
Wir freuen uns auf viele gespannte 
Besucher/innen. 

Grüße aus dem Rathaus
Uve Vollers, Ortsvorsteher 

nellen „Seniorennachmittag“ in der 
Adventszeit vorzubereiten.
Diese Veranstaltung gibt in der häu-
fig hektischen Vorweihnachtszeit die 
Gelegenheit, einige wenige Stunden 
innezuhalten, Gemeinschaft beim 
Gespräch, Singen, Essen und Trin-
ken zu erfahren. Deshalb möchten 
wir Ihre Aufmerksamkeit auf den 
Seniorennachmittag lenken und alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 
Vollendung des 65. Lebensjahres 
mit Partner bzw. Partnerin hiermit 
ganz herzlich einladen zum Senio-
rennachmittag 
am Sonntag, 04. Dezember 2022,
ab 14 Uhr im kath. Gemeinde-
zentrum, Talbachstr. 31.
Über Ihre Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen. Aus organisatori-
schen Gründen bitten wir allerdings 
um Ihre Anmeldung bis Montag, 28. 
November 2022 bei der Ortsverwal-
tung, Tel: 93610 oder per Mail an 
ortsverwaltung.neibsheim@bretten.
de. Gerne können Sie auch den Fahr-
dienst in Anspruch nehmen, den wir 
zu dieser Veranstaltung anbieten.
In der Hoffnung auf eine rege Teil-
nahme verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen  
Michael Koch, Ortsvorsteher

Ortschaftsratssitzung
Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Neibsheim am Mitt-
woch, 07.12.2022 um 18:00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses
Tagesordnung: 
TOP 1: Fragen und Anregungen der 
BürgerInnen
TOP 2: Bekanntgaben/Verschie-
denes
TOP 3: BürgerInnen haben das 
Wort
Mit freundlichen Grüßen
Michael Koch
Ortsvorsteher

Altpapiersammlung
Der FC Neibsheim führt am Sams-
tag, den 10. Dezember, von 8 bis 14 
Uhr eine Altpapiersammlung durch. 
Papier und Kartonagen können am 
Parkplatz bei der Talbachhalle an-

geliefert werden. Die Fahrzeuge mit 
den Helfern des FC Neibsheim sind 
unterwegs und fahren alle Straßen in 
Neibsheim an. Der Erlös der Papier-
sammlung kommt der Jugendarbeit 
des Fußballclubs zugute. 

Neibsheimer Kalender
Der Kalender ist zum Preis von 8 
Euro bei der Ortsverwaltung und 
der Filiale der Volksbank Neibsheim 
erhältlich. Eine tolle Idee auch zum 
Verschenken. Wie in jedem Jahr gibt 
es eine limitierte Auflage.

Neue Rutsche auf dem Spielplatz 
in Dürrenbüchig übergeben

Auf dem Spielplatz in Dürrenbüchig 
werden bald schon Kinderträume 
wahr. Eine neue, große Edelstahl-
rutsche wird zeitnah das dortige 
Spielangebot erweitern, nachdem 
erst kürzlich das blaue Karussell 
runderneuert von der Sanierung 
zurückgekommen war.
Bürgermeister Michael Nöltner 
nahm am Montagmittag zusammen 
mit dem Dürrenbüchiger Orts-
vorsteher Frank Kremser sowie 
Mitgliedern des Ortschaftsrates die 
Rutsche von Michael Brombacher in 
Empfang, dem Nöltner und Kremser 
für die großzügige Spende dankten. 
Das Spielgerät, das in der Vergangen-
heit an anderer Stelle zum Einsatz 
gekommen war, habe nun eine gute 
Verwendung gefunden, so Ortsvor-
steher Kremser.

Lob von Bürgermeister Nöltner ging 
an den Baubetriebshof, der mit Amts-
leiter Stefan Lipps und Andreas Kolb 
vertreten war und für die Installation 
verantwortlich zeichnete. „Da war 
sehr viel Kreativität im Spiel“, fand 
Nöltner mit Blick auf den weichen 
Kunstrasen rund um die Rutsche 
und das Seil, mit dem das Gerät 
erklommen werden muss.
„Ich bin sicher, dass viele Kinder 
ihre Freude daran haben werden“, 
sagte Kremser zum Abschluss. Etwas 
Geduld wird allerdings noch gefragt 
sein, weil rund um die Attraktion 
das frisch eingesäte Gras noch an-
wachsen muss. Stefan Lipps und 
Andreas Kolb vom Baubetriebshof 
gehen davon aus, dass die Rutsche 
im kommenden Frühjahr in Betrieb 
genommen werden kann.

Mitglieder des Ortschaftsrates, Ortsvorsteher Frank Kremser (Vierter von links), Andreas 
Kolb und Amtsleiter Stefan Lipps vom Baubetriebshof (von rechts) sowie Bürgermeister 
Michael Nöltner nahmen in Beisein von Spender Michael Brombacher (Dritter von rechts) die 
neue Rutsche in Empfang.              Foto: Stadt Bretten

Das Karussell wurde renoviert und ist nun auch wieder einsatzbereit. Im Hintergrund ist die 
Rutsche zu sehen, die im kommenden Jahr benutzt werden darf.             Foto: Stadt Bretten
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